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Dorothee Dralle
Lehrbeauftragte, Rechtsfachwirtin

215,–* (inkl. Mittagessen)

Gesine Reisert 
Fachanwältin für Verkehrsrecht

Dorothee Dralle
Lehrbeauftragte, Rechtsfachwirtin

175,–* (inkl. Imbiss)

Dorothee Dralle
Lehrbeauftragte, Rechtsfachwirtin

165,–* (inkl. Imbiss)

Wolfgang Daniels 
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Dorothee Dralle
Lehrbeauftragte, Rechtsfachwirtin

175,–* (inkl. Imbiss)

Gesine Reisert 
Fachanwältin für Strafrecht

Dorothee Dralle
Lehrbeauftragte, Rechtsfachwirtin

175,–* (inkl. Imbiss)

Seminare Januar – Juli 2010

www.dralle-seminare.de    

info@dralle-seminare.de

Gesellschaft für Beratung und 
Weiterbildung mbH

Telefon 030.788 99 343
Telefax 030.81 49 48 40

Die kreative Arbeitsatmosphäre in den 
hellen, freundlichen Räumen hat unsere 
Seminare zusätzlich erfolgreich gemacht. 

Auf unserer Website finden Sie mehr 
dazu – wir freuen uns auf Sie!

Kompetente Weiterbildung für die ganze Kanzlei.

RVG für Anfänger/Quer- u. 
Wiedereinsteiger/-innen 

Mi. 10. Februar 2010 | Berlin
9.30 – 16.30 Uhr

VERKEHRSRECHT:
Die optimale Gebühren-
abrechnung 

Mi. 17. März 2010 | Berlin
13.30 – 18.30 Uhr

Mit FAO-Bescheinigung

Beratungs- und 
Prozesskostenhilfe 

Mi. 14. April 2010 | Berlin
13.30 – 18.00 Uhr

ARBEITSRECHT:
Gebühren und Streitwerte 

Mi. 23. Juni 2010 | Berlin
13.30 – 18.30 Uhr

Mit FAO-Bescheinigung

STRAFRECHT:
Die optimale Gebühren-
abrechnung

Mi. 07. Juli 2010 | Berlin
13.30 – 18.30 Uhr

Mit FAO-Bescheinigung

Für Rechtsanwälte/innen und 
ihre Mitarbeiter/innen

Grundlagen und Aufbau, die wichtigsten 
außer- und gerichtlichen Gebühren 
(im Zivil-, Arbeits- und Verwaltungsrecht) 
Mit praxisorientierter Fallbearbeitung

Für Rechtsanwälte/innen und 
ihre Mitarbeiter/innen

Von der außergerichtlichen Abwicklung 
(§ 14 RVG) über die gerichtlichen 
Gebühren (Gegenstandswerte, Geschäfts-
gebühr) bis zur Kostenfestsetzung
Mit praxisorientierter Fallbearbeitung

Für Rechtsanwälte/innen und 
ihre Mitarbeiter/innen

Vom Antrag über die Gewährung 
bis zur Abrechnung, Vergütung für den 
PKH-Antrag, Vorschüsse, mehrere 
Angelegenheiten/Auftraggeber 
Mit praxisorientierter Fallbearbeitung

Für Rechtsanwälte/innen und 
ihre Mitarbeiter/innen

Vergütungsvereinbarung, Streitwert-
berechnung und -katalog, alle Gebühren, 
akt. Rechtsprechung 
Mit praxisorientierter Fallbearbeitung

Für Rechtsanwälte/innen und 
ihre Mitarbeiter/innen

Rahmen-, Wahl- und Pflichtverteidiger-
gebühren, Vergütungsvereinbarung, 
Abtretungserklärung, akt. Rechtsprechung 
Mit praxisorientierter Fallbearbeitung

* FRÜHBUCHERRABATT (5%)

Bei Buchung bis 8 Wochen 
vor Seminarbeginn

Alle Preise zuzügl. Mwst.
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Der Einladung des Berliner An-
waltsvereins zur 9. Konferenz

der Europäischen Rechtsan-

waltschaften in Berlin sind in diesem
Jahr mehr als 60 Kolleginnen und Kolle-
gen aus Anwaltskammern und Anwalts-
verbänden 18 europäischer Länder ge-
folgt. Das diesjährige Thema lautete
„Verschwiegenheit der Rechtsan-

wälte, Geheimnisschutz und E-Jus-

tice“; erstmals war die Konferenz in der
Humboldt Universität Unter den Linden
zu Gast. 

In wenigen Rechtsbereichen ist die
Kluft zwischen (technischer) Wirklich-

keit und dem Stand der Gesetzgebung
so groß wie in den Lebensbereichen In-
ternet und IT und beim Datenschutz.
Dies gilt auch für das anwaltliche Be-
rufsrecht: Die Fragen des effektiven Ge-
heimnisschutzes in der modernen, IT-
abhängigen Anwaltskanzlei sind weder
rechtlich geklärt, noch besteht hier ein
stabiler Konsens über die erforderlichen
Maßnahmen. „It’s there!“ stellte die Ver-
treterin der American Bar Association in
Hinblick auf die heute für jedermann –
sei es legal oder illegal – technisch er-
reichbaren Informationen fest. In den
USA. heißt das etwa: sämtliche Gericht-
sakten sind – auch ohne besondere Zu-
gangsvoraussetzungen – im Internet öf-
fentlich einsehbar. 

Über diese für unsere Arbeit und eine
moderne Justiz so wichtige Diskus-

sion im Rahmen unserer Konferenz wer-
den wir in der nächsten Ausgabe des
Berliner Anwaltsblatts berichten. Die
ausführliche Publikation zur 9. Konfe-
renz der Europäischen Rechtsanwalt-
schaften, die sämtliche Länderbeiträge
zu diesem Thema enthält, ist über die
Geschäftsstelle des Berliner Anwalts-
vereins erhältlich. 

Bei dem Begrüßungsabend zu den
Berliner Anwaltstagen wird der Aus-

tausch zwischen den Berliner Kollegin-
nen und Kollegen gepflegt – nicht zu-
letzt auch mit den ausländischen Gä-
sten unserer Konferenz. Eine besondere
Ehre ist es für den Berliner Anwaltsver-
ein, dass schon zum zweiten Mal Vertre-
ter der Seoul Bar Association aus der
Republik Korea angereist waren und
sich somit ein kontinuierlicher Dialog
zwischen der Rechtsanwaltschaft in
Seoul und Berlin entwickelt. Auch über
den Besuch der Bayerischen Staatsmi-
nisterin für Justiz, Dr. Beate Merk, die
unseren Begrüßungsabend gemeinsam
mit ihrer Berliner Amtskollegin Gisela

von der Aue besuchte, haben wir uns in
diesem Jahr besonders gefreut. 

Höhepunkt der Berliner Anwaltstage
war wie immer das Traditionelle

Berliner Anwaltsessen – in diesem
Jahr mit der Dinner Speech des Richters
am Bundesverfassungsgericht Prof.

Udo di Fabio. „Zivilcourage: Mut der
Bürger – Courage der Juristen“ – di Fa-

bio sieht die Courage der Juristen nicht
zuletzt dann gefordert, wenn es juristi-
schen Sachverstand auch gegenüber
Erwartungen von Mandanten oder wirt-
schaftlichen Interessen zu verteidigen
gilt. Die Dinner Speech des Richters am
Bundesverfassungsgericht werden Sie
in der nächsten Ausgabe des Berliner
Anwaltsblatts nachlesen können. 

Falls Sie in diesem Jahr die geselligen
Anlässe Ihres Anwaltsvereins ver-

passt haben sollten – dieser Austausch
in der Berliner Anwaltschaft und mit un-
seren Gästen wird auch 2010 fortge-
setzt: Am Donnerstag, den 4. November
und am Freitag, den 5. November 2010
werden wir Sie hierzu wieder herzlich
einladen. 

Ihr

Ulrich Schellenberg 

Liebe Leserinnen und Leser,
herzlich willkommen im Berliner Anwaltsblatt
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Unsere Themen im November 2009

Piraten, Mauerfall und die Präambel zum Grundgesetz oder: 
Wenn der Gesetzgeber am Tresen lehnt
von RA Guido Morber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 393

Menschenrechte nach Gutsherrenart 
von Rechtsanwalt und Notar Bernd Häusler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 394

Ein Anwalt von Rang: Dr. Kurt Wergin
von RA Dr. Marcus Mollnau, Vizepräsident der Rechtsanwaltskammer Berlin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 418

Außerdem finden Sie in dieser Ausgabe:

Titelthema

Piraten, Mauerfall und die 
Präambel zum Grundgesetz 
oder: 
Wenn der Gesetzgeber am 
Tresen lehnt 393

Aktuell

Menschenrechte nach 
Gutsherrenart 394

Where’s the Beef, Brussels? 402

DAV begrüßt Koalitionsvertrag 
und mahnt gleichzeitig weitere 
Schritte an 403

Zahl der akustischen Wohnraum-
überwachungen in 2008 rückläufig 405

„Golf-Urteil“: 
BGH bestätigt Porsche-Urteil 406

Rechtsschutzversicherung:
Wer ist Anwalts Liebling? 407

Ausgewählt, geprüft, bewertet 408

Elektronische Akte an 
Berliner Gerichten 410

BAVintern

Tage der Berufsausbildung 2009 410

Begrüßungsabend der 
Internationalen Berliner 
Anwaltstage 2009 412

Veranstaltungen des BAV 414

Kammerton

Die Rechtsanwaltskammer Berlin
teilt mit 416

Mitgeteilt

Rechtsanwaltskammer 
des Landes Brandenburg 422

Urteile

Reparatur durch Fachwerkstatt 
ist wertbildendes Merkmal 423
Eigener Streitwert für Antrag 
auf Zutrittsgewährung 424
§ 15a RVG und die Altfälle: 
KG widerspricht OLG Stuttgart 425

Forum

20 Jahre Mauerfall – 
„Die neuen Herren“ oder: 
Wie Ostdeutsche mit der 
gewonnenen Freiheit umgehen 426

Leserbrief 427

Büro&Wirtschaft

Elektronischer Rechtsverkehr: 
Mahnanträge ohne 
elektronische Signatur 428

Bücher

Buchbesprechungen 428

Termine

Terminkalender 430

Beilagenhinweis

Dieser Ausgabe liegen Prospekte der
Firmen

Juristische Fachseminare, Bonn, 
und
TheaterGemeinde Berlin e.V.

bei.

Wir bitten um freundliche Beachtung
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Die Mitgliedschaft im Berliner Anwaltsverein bringt Ihnen viel, kostet Sie aber fast nichts,
wenn Sie die Vorteile der Mitgliedschaft in Anspruch nehmen:

für den Mitgliedsbeitrag von 98,50 Euro im Jahr für Junganwältinnen und Junganwälte in den ersten zwei Jahren 
nach Zulassung, danach für 198 Euro im Jahr bieten wir Ihnen

Alle Leistungen des Berliner Anwaltsvereins

• kostenlos das Berliner Anwaltsblatt (10mal jährlich),

• kostenlos DAV-Ratgeber in den ersten zwei Jahren nach Zulassung, danach gegen eine Schutzgebühr von 5 Euro,

• kostenlos Vermittlung von Namen und Anschriften von Anwälten im europäischen Ausland,

• Sonderkonditionen beim Zugang zu den Fortbildungsveranstaltungen des Berliner Anwaltsvereins,

• Sonderkonditionen beim Abschluss einer Krankenversicherung bei der DKV,

• Sonderkonditionen beim Abschluss von Berufshaftpflicht und Kanzleiversicherungen im Gerling-Konzern,

• Sonderkonditionen beim Abschluss von Kapital, Renten- u. Berufsunfähigkeitsversicherung bei der 
Deutschen Anwalts- u. Notarversicherung,

• Sonderkonditionen beim Eintrag in den „gewusst-wo“-Rechtsberatungsspiegel in Zusammenarbeit mit dem
Verlag Schmidt-Römhild

Alle Leistungen des Deutschen AnwaltVereins (in dem Sie über den BAV automatisch Mitglied werden)

• kostenlos das Anwaltsblatt (11mal jährlich), 

• kostenlos die DAV-Depesche (wöchentlich per E-Mail),

• kostenlos Europa im Überblick (per E-Mail), 

• DAV-Service-Hotline zum Gebührenrecht,

• kostenlose Aufnahme in den Datenbestand der Deutschen AnwaltAuskunft, der Anwaltvermittlung des DAV 
(nur für DAV-Mitglieder), 

• kostenlose AnwaltCard - die Kreditkarte des DAV, in Kooperation mit der Santander Consumer Bank AG,

• Zugang zu den DAV-Arbeitsgemeinschaften (nur für Mitglieder), die u. a. einen Erfahrungsaustausch ermöglichen, 

• Sonderkonditionen bei den Fortbildungsveranstaltungen der Deutschen Anwaltakademie, 

• Sonderkonditionen bei den Fortbildungsveranstaltungen des DAV, 

• Sonderkonditionen für das Anwaltverzeichnis (ca. 40 Euro Ersparnis), 

• Sonderkonditionen für Neufahrzeuge der Marken Opel und Saab, 

• Sonderkonditionen bei Mietwagen über eine Kooperation mit Hertz-Autovermietung, 

• Sonderkonditionen beim Telefonieren in Mobilfunk-Netzen bei der Grundgebühr über T-Mobile und E-Plus, 

• Sonderkonditionen im Festnetz/Mobilfunk/Internetzugang über Telego!, 

• Sonderkonditionen bei Kauf oder Miete digitaler Kopiersysteme, Drucker usw. der Marken RICOH und TOSHIBA über den
DAV-Kooperationspartner HOFMANN & WÖLFEL BÜROORGANISATION GmbH, 

• Sonderkonditionen beim Zugang zu Jurion (bis zu 50% Ersparnis für DAV-Mitglieder), 

• Sonderkonditionen bei der Nutzung von juris, mehr dazu unter www.juris.de/dav,

• Sonderkonditionen beim Bezug der NJW (22,00 Euro Ersparnis jährlich), 

• Sonderkonditionen beim Erwerb und Onlinenutzung des AnwaltKommentars zum Bürgerlichen Gesetzbuch der 
Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG (Sie sparen bis zu 30%),

• Sonderkonditionen in Hotels der NH-Hotelkette in Deutschland http://anwaltverein.de/leistungen/rabatte/hotels,

• Vergünstigungen bei verschiedenen Hotelketten über die Mitgliedschaft des DAV im Bundesverband der freien Berufe

Beitritt

Nehmen Sie unsere zahlreichen Vorteile in Anspruch, stärken Sie unseren gemeinsamen Einfluss
in Politik und Wirtschaft, arbeiten Sie mit uns an einer gemeinsamen und starken Berliner Anwaltschaft.

Daher: Zögern Sie nicht länger
und treten Sie dem zweitgrößten örtlichen Anwaltsverein Deutschlands mit über 3500 Mitgliedern bei. BAV
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Im April dieses
Jahres durch-
querte das italie-
nische Kreuz-
fahrtschiff „Me-
lody“ den indi-
schen Ozean
1.000 km vor der
somalischen Kü-
ste. Nach Zeu-
genaussagen
hielt der Kapitän gerade ein Pläusch-
chen am Bordtresen, als ein Passagier
plötzlich rief: „Piraten!“ 

Andere Passagiere eilten herbei und sa-
hen ein Boot mit bewaffneten Piraten.
Ein weiterer Pirat kletterte bereits an ei-
nem Seil in Richtung Unterdeck. Einer
der Passagiere wird später berichten,
der Pirat sei schon halb oben gewesen,
als die Passagiere beherzt griffen, was
sie zu fassen kriegten und Tische,
Stühle und Bänke auf das Seil warfen.
Ein Wurf traf den Piraten am Seil voll, er
stürzte in die Tiefe. Minutenlang sei es
zwischen Passagieren und den Piraten
hin und her gegangen. Selbst als die Pi-
raten das Feuer eröffneten, warfen die
Passagiere weiter Stühle. Erst nach ge-
raumer Zeit tauchten endlich bewaffne-
ten Sicherheitsleute auf, die vom Ka-
pitän hastig mit Pistolen ausgestattet
waren. Die Piraten drehten ab. 

Einer der Passagiere berichtet später,
die Crew sei total überfordert gewesen.
Der Kapitän, von der Presse als Held
gefeiert, machte sich über die Passa-
giere lustig. Er wird zitiert, mit Stühlen
und Tischen könne man doch keine be-
waffneten Piraten abhalten. Nur die vor-

bildliche Arbeit seiner Crew und von ihm
selbst hätten für das Abwehren der Pira-
ten gesorgt. Der Kapitän soll sich regel-
recht in seiner Rolle als Held gesonnt
haben... 

In Satz zwei der Präambel zum Grund-
gesetz heißt es: 

„Die Deutschen in den Ländern (es folgt
dann die Nennung aller sechzehn Län-
der) haben in freier Selbstbestimmung
die Einheit und Freiheit Deutschlands
vollendet.“

Nach allgemeiner Auffassung soll diese
Aussage dokumentarischen Charakter
haben. Hat sie das wirklich? 

Warum erinnert diese Formulierung des
Gesetzgebers doch eher an das Geba-
ren des Kapitäns der „Melody“: Den Ein-
druck erwecken, alles sei nach Plan ver-
laufen, man hätte stets die Kontrolle
über die wesentlichen Ereignisse ge-
habt? Aber tatsächlich lehnte man am
Tresen, als andere beherzt zur Tat
schritten. 

In der Präambel findet sich nicht die
kleinste Andeutung, dass es eine Revo-
lution war, die 1989 der Einheit
Deutschlands vorausging. Kein Wort
von den mutigen Passagieren – ich
meine natürlich: den Bürgern –, die im
November 1989 insbesondere in Leip-
zig, Dresden und Ost-Berlin das DDR-
System ins Wanken und schließlich zum
Sturz brachten. 

Der Präambelsatz erweckt den Ein-
druck, für die Vollendung der Einheit
und Freiheit Deutschlands hätte aus-
schließlich die vorbildliche Arbeit der
Schiffscrew ‚Deutschland’ gesorgt, die
doch immer von der Einheit träumte.
Doch in Wirklichkeit stand der Gesetz-
geber in Bonn und Ostberlin sozusagen
abseits am Tagespolitiktresen - weit da-
von entfernt, die Dinge zu steuern bzw.
Einfluss zu nehmen - während sich ein-

fache Bürger beherzt der Misere annah-
men...

Dass dies offensichtlich nicht der letzte
Fall war, bei dem der Gesetzgeber im
Zusammenhang mit großen Heraus-
forderungen Kontrolle und Überblick
heuchelt, in Wirklichkeit aber abseits
steht, verdeutlicht gerade die andau-
ernde Finanzkrise. 

Die Finanzkrise hat - anders als der am
Seil baumelnde Pirat im Falle der „Me-
lody“ - bereits das Oberdeck unseres
Systems erreicht. Zwar hatte der Ge-
setzgeber die Finanzmärkte reguliert.
Doch bei näherem Hinsehen wurde
deutlich, dass dabei die Regulierten
nicht unerheblichen Einfluss nehmen
konnten. Der Gesetzgeber lehnte wohl
mal wieder am Tresen. Der imaginäre
Pirat „Finanzkrise“ ist aber gerade
schon dabei, sich Zugang zu den Kabi-
nen jedes einzelnen Bürgers zu ver-
schaffen. Wie kann er aufgehalten wer-
den? 

Eine „Bad Bank“ soll helfen! 

Man kann nur hoffen, der Gesetzgeber
verfügt zum Schutze der Bürger und un-
seres Systems der sozialen Markt-
wirtschaft über mehr Abwehrmöbel als
diese „Bad Banks“, um sie den ima-
ginären Finanzpiraten entgegenzu-
schleudern! 

Andererseits sollte der Gesetzgeber
auch nicht, dem Kapitän der „Melody“
gleich, hastig die vollziehende Gewalt
mit imaginären Pistolen ausstatten. Ein
Abgeordneter, der zugleich Theologe
war, sprach einst: 

„Die gegenwärtige Stunde kann für uns
nicht im Zeichen der Worte stehen, ihr
einziges, ihr beherrschendes Gesetz ist
das der raschen, aufbauenden und ret-
tenden Tat.“ 

Zugegeben: Dies war nicht etwa ein Ab-

Thema
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* Der Titelbeitrag dieses Heftes basiert auf
dem Manuskript der im Rahmen des DAV-
Rednerwettstreits gehaltenen Rede des
Autors. Der Vortrag wurde am 20.5.2009
auf dem Deutschen Anwaltstag in Braun-
schweig mit dem 2. Platz ausgezeichnet.

Piraten, Mauerfall und die Präambel zum Grundgesetz oder:
Wenn der Gesetzgeber am Tresen lehnt

Guido Morber*
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geordneter des Deutschen Bundesta-
ges im Zusammenhang mit den Her-
ausforderungen der Finanzkrise. Nein,
mit diesen Worten leitete Prälat Ludwig
Kaas, Vorsitzender der Zentrums-Partei
die Begründung zum „Ja“ seiner Partei
zum „Ermächtigungsgesetz“ vor dem
Reichstag ein. Auch wenn die Um-
stände 1933 nochmals andere waren als
heute, gilt: Principiis obsta! Wehret den
Anfängen! Der Gesetzgeber sollte im-
mer gewarnt sein, hastig imaginäre Pi-
stolen zur Verfügung zu stellen. 

Darüber hinaus kann es aber auch nie-
mand wollen, dass die Bürger in unse-
rem Land es den Passagieren der „Me-
lody“ gleichtun und zur Selbsthilfe grei-
fen. Über die Möglichkeit „sozialer Un-
ruhen“ wird ja derzeit schon viel
diskutiert. Die einen warnen davor, die
anderen warnen jene, die davor warnen.
Wichtig ist: Kapitän und Passagiere, al-

so die gesamte Schiffsbesatzung, re-
spektive Gesetzgeber und Bürger soll-
ten sich zur Piratenabwehr zusammen-
tun. 

Bundespräsident Horst Köhler führte
bereits im März dieses Jahres bei seiner
Berliner Rede aus: 

„Parlamente und Regierungen im Bund
und in den Ländern sind bei der Bewälti-
gung der Krise auf die Unterstützung
und Mitwirkung der Bürgerinnen und
Bürger angewiesen.“ 

Das Seemannsgesetz regelt in § 105
das Verhalten an Bord übrigens wie
folgt: 

„Die Schiffsbesatzung hat vertrauensvoll
und unter gegenseitiger Achtung und
Rücksichtnahme zusammenzuarbeiten,
um den Schiffsbetrieb zu fördern und
Ordnung und Sicherheit an Bord zu er-
halten.“ 

Dies sollte der Gesetzgeber, dessen Fe-
der diese Vorschrift im Übrigen ent-
sprang, auch beherzigen. Und nach der
Bewältigung der Krise sollte es der Ge-
setzgeber tunlichst unterlassen, sich wie
jener Schiffskapitän zu gebaren, sich
über die Bürger lustig zu machen und
von falschen Heldentaten zu berichten...

Zum Schluss noch mal zum Grundge-
setz: Das Grundgesetz hat es nicht ver-
dient, dass seine Präambel den Ein-
druck erwecken muss, Heldentaten im
Zusammenhang mit der Erlangung der
Einheit würden übergangen. Derzeit
macht man sich in Berlin wieder mal Ge-
danken, wo man ein eindrucksvolles
Denkmal für die Einheit errichten soll.
Mein Vorschlag:  In der Präambel des
Grundgesetzes! 

Der Autor ist Rechtsanwalt in Berlin

Thema / Aktuell

394 Berliner Anwaltsblatt 11/2009

Der nachstehende Artikel knüpft an eine
Entscheidung des Europäischen Ge-
richtshofs vom 04.12.2008 – 200 (/583/EC
– an. Der aktuelle Bezug ist nach wie vor
gegeben - trotz oder gerade wegen der
Ereignisse im Juni/Juli dieses Jahres im
Iran. Aber auch unabhängig davon be-
steht die Problematik bei den das Recht
verweigernden Mitgliedsstaaten, darun-
ter auch die Bundesrepublik Deutsch-
land, fort. 

I.

Bei „Gutsherrenart“ denkt man gern an
Leberwurst. Es ist aber auch ein Aus-
druck für eine bestimmte Art des Um-
gangs mit Menschen. Der Begriff ist
zurückzuführen auf die tatsächlichen
und rechtlichen Verhältnisse in Preußen
im 18. und teils noch im 19. Jahrhun-
dert. Das Allgemeine Landrecht von
1794 schrieb für alle preußischen Staa-
ten lediglich das Ergebnis einer Ent-
wicklung fest, die aus ehemals freien
Bauern Arbeitssklaven gemacht hatte.

Auf seinem Gut war der adlige Herr als
Patronats- und Gerichtsherr, als
Dienstherr und Arbeitgeber nahezu all-
mächtig. Er konnte die Kinder zum Ge-
sindedienst anfordern und seine Erlaub-
nis zur Heirat verweigern. Er war nicht
nur Inhaber der Braugerechtigkeit und
konnte Mühlenzwang ausüben; er be-
saß auch das Züchtigungsrecht gegen
faules, unordentliches und widerspen-
stiges Gesinde. Davon machte er so
ausgiebig und zügellos Gebrauch, dass
schon ein Jahr nach Publizierung des
Allgemeinen Landrechts ein Rund-
schreiben an alle Regierungen erlassen
werden musste, „das eigenmächtige
Prügeln gänzlich einzustellen und die
Malefikanten allenfalls nur mit ordinären
Peitschen oder Ruten zu bestrafen, wel-
ches weniger gefährlich ist als der Stock
in den Händen eines heftigen und jäh-
zornigen Menschen“. Daher sollte der
Gebrauch des Stockes ganz untersagt
und den Gutsherren „die größte Vorsicht
und Moderation bei der Ausübung des

juris castigandi“, das ihnen das Allge-
meine Landrecht ausdrücklich be-
stätigte, nachdrücklich eingeschärft
werden1. Viel geholfen hat es nicht.
Noch 1811 nach Aufhebung der Erbun-
tertänigkeit in Preußen  beklagte ein Ge-
neralbericht über Schlesien, dass die
Herren dort glaubten, für die Bauern
gäbe es nur zwei Mittel, Branntwein und
Peitsche2 .

Genau hundert Jahre vor Publizierung
des Allgemeinen Preußischen Landrecht
war Samuel Pufendorf (1633 - 1694) ge-
storben. 1660 erhielt er den Lehrstuhl
für „Natur- und Völkerrecht“ an der phi-
losophischen Fakultät der Universität
Heidelberg. 1667 ging er an die juristi-
sche Fakultät der Universität Lund in
Schweden und kam 1688 als Hofhisto-
riograph nach Berlin zurück. 1672 veröf-
fentlichte er sein Werk „Über die Pflich-
ten des Menschen und des Bürgers
nach dem Gesetz der Natur“, mit dem er
berühmt wurde. Damit war er der Erste,
der die bis dahin nur in der Philosophie

Menschenrechte nach Gutsherrenart 
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existierende Idee der Menschenrechte
in harte juristische Münze goss. Neben
so richtungsweisenden Kapiteln wie
„Über die Anerkennung der natürlichen
Gleichheit der Menschen“3 oder „Über
die gegenseitigen Pflichten der Mensch-
lichkeit“4 findet sich in dem Werk auch
ein scheinbar so harmloses Kapitel
„Über die Pflichten aller gegen alle“, in
dem er jedoch ganz im Geist der Zeit
ausgehend von Leibeigenschaft und
Sklaverei als gegeben rechtlich durch-
dekliniert, wann ein Herr für seinen Skla-
ven haftet und welche Ansprüche er gel-
tend machen kann, wenn ihm sein
Sklave beschädigt oder gar getötet
wird5 - Menschenrechte nach Gutsher-
renart.

Man möchte nun meinen, dass sich die
Gutsherrenart nur bei der Zubereitung
der Leberwurst erhalten habe. Jedoch
weit gefehlt. Auch im demokratischen
Rechtsstaat – auch in der Bundesrepu-
blik Deutschland – werden zwei Domä-
nen hartnäckig verteidigt, in denen es
immer wieder nach Gutsherrenart zu-
geht: die Gestaltung außenpolitischer
Beziehungen und die sich hieraus erge-
benden Reflexionen auf das innerstaatli-
che Recht wie z.B. das Asylrecht, das
Staatsangehörigkeitsrecht oder auch
das Versammlungsrecht.

II.

Die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte  vom 10.12.1948 erwähnt

das Selbstbestimmungsrecht der Völker
nicht – jedenfalls nicht ausdrücklich.
Art. 28 räumt zwar jedem einen „An-
spruch auf eine soziale und internatio-
nale Ordnung, in welcher die in der vor-
liegenden Erklärung angeführten Rechte
und Freiheiten voll verwirklicht werden
können“, ein. In Verbindung mit Art. 21,
der ein allgemeines und gleiches aktives
und passives Wahlrecht fordert, läuft
dies zwangsläufig auf ein völkerrechtli-
ches Selbstbestimmungsrecht hinaus –
und zwar nicht nur trotz, sondern ge-
rade auch wegen des Hinweises in der
Präambel, dass die Mitgliedsstaaten die
„allgemeine und
tatsächliche Aner-
kennung und Ver-
wirklichung“ die-
ser Rechte nicht
nur beim eigenen
Staatsvolk, son-
dern auch bei der
Bevölkerung „der
ihrer Oberhoheit
unterstehenden
Gebiete“ – also in
den Kolonien und
Protektoraten –
„zu gewährleisten“
hat.

Schon zuvor hatte
die Charta der Ver-
einten Nationen
vom 26. Juni 1945
in Kapitel I Art. I
Ziff.2 die Gleich-
berechtigung und
Selbstbestimmung
der Völker als ein
zu achtendes poli-
tisches Prinzip er-
wähnt und in Kapi-
tel XI Art. 73 – dem
letzten Abschnitt
und der letzten
Vorschrift der

Charta – den Mitgliedern, „welche die
Verantwortung für die Verwaltung von
Hoheitsgebieten haben oder überneh-
men, deren Völker noch nicht die volle
Selbstregierung erreicht haben“, in lit. b)
u.a. auferlegt, „die Selbstregierung zu
entwickeln, die politischen Bestrebun-
gen dieser Völker gebührend zu berück-
sichtigen und sie bei der fortschreiten-
den Entwicklung ihrer freien politischen
Einrichtungen zu unterstützen...“. Ein
Selbstbestimmungsrecht der Völker er-
gibt sich aus alledem noch nicht, wohl
aber ein politisches Prinzip.

Entsprechend diesem Ansatz verlief
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dann auch die Entwicklung in tatsächli-
cher und in rechtlicher Hinsicht. Die dor-
nenreiche und teils sehr blutige Ge-
schichte der Entkolonialisierung ist be-
kannt. Rechtlich wurde der Ansatz
durch die beiden Pakte, die die UN-Ge-
neralversammlung in ihrer Sitzung am
19.12.1966 verabschiedete, fortge-
schrieben. Beide Pakte, der Internatio-
nale Pakt über bürgerliche und politi-
sche Rechte und der Internationale Pakt
über wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte,  sind unterdessen von der
ganz überwiegenden Mehrheit der Völ-
kergemeinschaft anerkannt worden. Die
Bundesrepublik Deutschland hat beide
Verträge 1973 ratifiziert6.

In beiden Pakten ist das Recht der Völ-
ker auf Selbstbestimmung die Nummer
Eins. Es findet sich textidentisch jeweils
in Teil I Art. 1 der jeweiligen Pakte.
Heute ist anerkannt, dass aus dem ur-
sprünglich nur politischen Prinzip der
Selbstbestimmung zwingendes Völker-
recht geworden ist7. Auch wenn das
Selbstbestimmungsrecht seinen maß-
geblich Durchbruch im Zusammenhang
mit der Entkolonialisierung erfahren hat,
so besteht auch weitgehende Einigkeit
darüber, dass es nicht auf diesen histo-
rischen Prozess begrenzt ist8. 

Allein schon aus
der hervorgehobe-
nen Stellung der
Regelung in beiden
Pakten ergibt sich,
dass Selbstbestim-
mung ohne Ver-
wirklichung der
Menschenrechte
und diese wie-
derum ohne
Selbstbestimmung
nicht denkbar sind.
Damit stellt sich die
Frage nach dem
Umgang mit re-

pressiven, gewalttätigen Regimen und
Staaten sowie ihren Exilgruppen. Denn
wer sollte berufener sein, das Selbstbe-
stimmungsrecht auszuüben, als die
Töchter und Söhne des Landes, vor
dessen Tyrannei sie hatten fliehen müs-
sen? In welchem Umfang kann man mit
einem despotischen Regime den Dialog
pflegen? Sind Exilgruppen Freiheits-
kämpfer oder Terroristen?

Angesichts des im Völkerrecht
grundsätzlich herrschenden  Gewaltver-
bots, das Gewalt nur zur Selbstverteidi-
gung erlaubt, hat im Zusammenhang
mit der Entkolonialisierung die Frage der
Gewaltanwendung bei der Durchset-
zung des Selbstbestimmungsrechts
auch in der rechtlichen Auseinanderset-
zung großen Raum eingenommen. Auch
wenn sich die Generalversammlung der
Vereinten Nationen – und das mögli-
cherweise aus gutem Grund – bisher
nicht hatte dazu entschließen können,
den Gebrauch des bewaffneten Kamp-
fes grundsätzlich und ausdrücklich als
Mittel des Selbstbestimmungsrechts für
rechtmäßig zu erklären, so finden sich –
ebenfalls aus gutem Grund – doch etli-
che Resolutionen, mit denen dies im
Einzelfall geschah9. Was dies im Um-
gang mit repressiven  und gewalttätigen

Staaten bedeutet, bedarf  zunehmend
der Klärung. 

III.

Ein solcher repressiver und gewalttäti-
ger Staat ist die islamische Republik
Iran zweifellos. Wie aber sieht es mit der
wohl größten iranischen Exilgruppe,
dem Nationalen Widerstandsrat Iran,
aus, zu dessen Mitgliedern auch die
Volksmodjahedin – je nach Art der Ver-
öffentlichung auch MEK, PMOI oder
OMPI genannt – gehören? 

Das Verwaltungsgericht Berlin hat erst
vor einigen Monaten in einer noch nicht
rechtskräftigen Entscheidung10 zu Recht,
und das heißt hier auf Grund rechtlicher
Erwägungen, die Einstufung dieser
Gruppe als terroristisch entgegen den
Einschätzungen deutscher und europäi-
scher Behörden in Zweifel gezogen, „...
denn nicht jede Gewalttat, die ihrerseits
dem Ziel dient, ein repressives, gewalt-
tätiges Regime zu beseitigen, kann als
Terrorakt angesehen werden“. In die-
sem Zusammenhang hebt das Verwal-
tungsgericht hervor, dass allen Anschlä-
gen im Iran gemein war, dass sie sich
gegen Einrichtungen des Staates oder
dessen Repräsentanten gerichtet ha-
ben. Gewaltsamen Aktionen gegen Aus-
landseinrichtungen des Iran wären unter
Verzicht auf gemeingefährliche Waffen
durchgeführt worden, so dass ihnen so-
mit der terroristische Charakter fehle.
Ebenso habe es im Ausland keine An-
griffe auf das Leben Unbeteiligter gege-
ben. Schließlich kommt das Gericht zu
der Feststellung, dass mangels ausrei-
chender Darlegung durch die Bundesre-
publik Deutschland eine abschließende
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Beurteilung nicht möglich sei, hält diese
jedoch auch nicht für erforderlich, weil
schon aus anderen Gründen die Bun-
desrepublik Deutschland unterliege,
nicht ohne zuvor betont zu haben, dass
die Volksmodjahedin schon seit 2001
weder im Iran noch gegen dessen Aus-
landseinrichtungen Gewaltakte durch-
geführt haben11.

Dem gegenüber waren weder deutsche
noch europäische Behörden von irgend-
welchen Zweifeln – schon gar nicht
rechtlicher Natur – geplagt. So hat
der Ministerrat der EU mit Be-
schluss vom 17.06.2002 die Organi-
sation der Volksmodjahedin in die
die sog. Terrorliste aufgenommen
mit der Folge, dass die Organisation
und ihre Mitglieder den restriktiven
Maßnahmen zur Bekämpfung des
Terrorismus gem. der Verordnung
Nr. 2580/2001 des Ministerrates
vom 27.12.2001 unterlag. Hiervon
wurde jedoch ausdrücklich der Na-
tionale Widerstandsrat Iran ausge-
nommen. Schon das Verfahren
selbst hat das Verwaltungsgericht in
der vorgenannten Entscheidung als
„dubios und undurchschaubar“ be-
zeichnet und darüber hinaus darauf
hingewiesen, dass teilweise davon
ausgegangen wird, dass für die Auf-
nahme der Volksmodjahedin in die
Liste „weniger sachliche Gründe
ausschlaggebend waren als die
Aufrechterhaltung guter Beziehun-
gen zum derzeitigen Regime im Iran
(vgl. Bericht im Spiegel vom
04.06.2007 S.124 f.)“ - m.a.W.: Ter-
roristeneinschätzung nach Gutsher-
renart.

IV.

Diese Gutsherrenart hat der Mini-
sterrat bis Ende Januar 2009 prakti-
ziert. Der Richtungsänderung des
Ministerrats ging folgende Entwick-
lung voraus:

1. Die Volksmodjahedin Iran hatte
sich von Anfang rechtlich gegen
ihre Listung gewehrt. Noch im
Jahre 2002 hatte sie deswegen
eine Klage beim Europäischen
Gerichtshof anhängig gemacht,
wie sich allein schon aus dem

Aktenzeichen des Verfahrens er-
gibt12. Die Rechtssache ist unterdes-
sen auch entschieden, nämlich durch
Urteil des Gerichts I. Instanz vom
12.12.2006, das rechtskräftig ist und
im Internet von jedermann nachgele-
sen werden kann13. 

Der EuGH hat mit dieser Entschei-
dung die Streichung der Volksmodja-
hedin Iran von der Liste der terroristi-
schen Organisationen der EU verfügt.

Dem Rechtsstreit gegen den Mini-
sterrat der EU waren das Vereinigte
Königreich von Großbritannien und
Nordirland als Intervenient beigetre-
ten. Sie hatten wie der Ministerrat
ihre eigenen Kosten zu tragen. Der
Ministerrat hatte darüber hinaus der
Volksmodjahedin Iran 4/5 der Kosten
zu erstatten. Diese Kostenentschei-
dung beruht darauf, dass der Antrag
der Klägerin auf Schadenersatz in
Höhe von 1,- € zurückgewiesen
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worden war. Der EuGH hatte hierin
die Geltendmachung eines symboli-
schen immateriellen Schadens gese-
hen, zu dem nicht substantiiert vor-
getragen worden war14. Vor diesem
Hintergrund hat in der Sache selbst
die Volksmodjahedin Iran voll ob-
siegt.

Der in der Entscheidung zusammen-
getragene Prozessstoff ist zwar sehr
umfangreich, inhaltlich aber nur von
geringem substanziellen Gehalt. Ent-
sprechend knapp fällt auch die recht-
liche Begründung aus. Der Minister-
rat habe zur Rechtfertigung seiner
Entscheidung nicht substantiiert vor-
getragen. Selbst in der letzten münd-
lichen Verhandlung seien weder der
Ministerrat noch das Vereinigte Köni-
greich in der Lage gewesen, Fragen
des Gerichts substantiiert zu beant-
worten („... were not even able to give
a coherent answer...“)15. Dem Gericht
habe daher auch nichts vorgelegen,

was es rechtlich hätte überprüfen
können. Es kommt daher zu dem Er-
gebnis, dass der von der Volksmod-
jahedin Iran angegriffene Beschluss
des Ministerrats nicht begründet ist.
Als Folge hätten sich die Kläger auch
nicht zu den Vorwürfen äußern kön-
nen.  Ihr rechtliches Gehör und ihr
Recht auf ein faires Verfahren („...
right to a fair hearing...“) seien damit
verletzt worden17. 

Dass der Prozessstoff trotz seiner in-
haltlichen Leere so umfangreich war,
lag am Verhalten des Ministerrats
und des Intervenienten. Dieser hatte
im Kern nämlich nur vorgetragen,
dass er die schon zuvor im Jahre
2002 vom Home Secretary des Ver-
einten Königreiches getroffene Ent-
scheidung, die Volksmodjahedin Iran
auf die Liste der terroristischen Verei-
nigungen zu setzen, einfach nur
übernommen habe. Diese Entschei-
dung war im Jahre 2002 zunächst

auch von der
POAC (Proscribed
Organisations Ap-
peal Commisson)
bestätigt worden,
bevor sie – wie
nachstehend noch
dargestellt wird –
mit Beschluss vom
27.11.2007 wieder
aufgehoben wor-
den war. Einzelhei-
ten zu den Grün-
den der Entschei-
dung konnte der
Ministerrat nicht
angeben. Man
hätte nun erwarten
können, dass zu-
mindest das Verei-
nigte Königreich
dem Gerichtshof
hätte Rede und
Antwort stehen
können. Das war
jedoch nicht der
Fall. 

Auch in dem be-
reits zitierten Ver-
fahren vor dem 
Verwaltungsgericht

Berlin hatte die Bundesrepublik
Deutschland versucht, die vorste-
hend dargelegte Prozessstrategie
des Ministerrats anzuwenden, indem
sie den Eindruck erweckt hatte, ge-
wichtige Tatsachen, die für den Ter-
rorismusvorwurf sprechen, zu ken-
nen, war dann aber hierfür schon die
Darlegung, vom Beweis gar nicht erst
zu reden, schuldig geblieben18. An-
gesichts der schweren Aufgaben der
Sicherheitsbehörden, zu deren Erfül-
lung nur bei äußerster Geheimhaltung
in der Lage zu sein sie beharrlich vor-
geben, sind innerstaatliche Gerichte
doch immer wieder viel zu leicht ge-
neigt zu glauben, die Behörden hät-
ten noch etwas in der Hand, statt die
öffentliche Hand prozessual nicht an-
ders zu behandeln als privat-rechtli-
che Kläger. Wer nicht darlegt, der
verliert, was entgegen aller Offizial-
maxime regelmäßiger Standard für
den Bürger als Prozesspartei im ver-
waltungsgerichtlichen Verfahren ist. 

Erfrischend an dem Urteil des EuGH
ist daher auch, dass er sich von sol-
chen Manipulationen der Macht nicht
hat einfangen lassen. Die Rechnung
des Ministerrats war nicht aufgegan-
gen. Der EuGH hat derartige Prozess-
manöver im Interesse einer rechts-
staatlichen Verfahrenskultur nicht
mitgemacht. Dies ist angesichts der
innerstaatlichen Rechtsprechungs-
praxis ein bemerkenswerter Sieg des
Rechts.  

2. Dieser prozessuale Sieg wurde vom
Ministerrat zunächst auch voll aner-
kannt. Im Bulletin über die erste Sit-
zung des Ministerrats, die nach Vor-
liegen der schriftlichen Urteilsgründe
stattfand und in der der frühere Fi-
nanzminister Steinbrück für die seit
dem 01.01.2007 in der EU präsidie-
rende Bundesrepublik Deutschland
den Vorsitz in den nächsten sechs
Monaten führte, hieß es noch, das
Urteil beruhe darauf, dass die dama-
lige Entscheidung des Ministerrats
unbegründet sei und zudem Verfah-
rensregeln verletzt habe19.

In der Folgezeit wurde in der tages-
politischen Auseinandersetzung dar-
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aus jedoch nur noch eine „bloße Ver-
fahrensverletzung“. In der Sache
habe man Recht; man müsse die
Volksmodjadin nur noch einmal an-
hören; das sei reine Formsache; da-
nach stünden sie auch wieder auf der
Liste. Entsprechend wurde vom Mini-
sterrat verfahren. Auch das Verwal-
tungsgericht Berlin ist in der erwähn-
ten Entscheidung dieser Propaganda
unkritisch aufgesessen. Dies spricht
dafür, dass auch Verwaltungsge-
richte selbst Urteile des EuGH nur
aus Sekundärquellen wie z.B. Verfas-
sungsschutzberichten zur Kenntnis
nehmen.

So kam es im Jahre 2007 zwangsläu-
fig wegen der erneuten Entscheidung
des Ministerrats, die Volksmodjahe-
din Iran auf die Liste zu nehmen bzw.

dort zu belassen, zu einer zweiten
Klage vor dem EuGH20. Hierüber ent-
schied der EuGH am 23.10.2008. Er-
neut siegten die Volksmodjahedin
Iran. Das Urteil bezog die Entschei-
dung der POAC vom 30.11.2007 in-
soweit mit ein, dass nun zusätzlich
gerügt wurde, der Ministerrat habe
bei seiner Entscheidung nicht zu er-
kennen gegeben, inwieweit er die
jüngste Entscheidung der POAC mit
berücksichtigt habe. Dies sei jedoch
erforderlich gewesen21. Auch ließen
sich der Entscheidung des Minister-
rats nicht ihre aktuellen Gründe ent-
nehmen22. Insgesamt seien keine
tragfähigen Gründe vorgetragen wor-
den, um das weitere Einfrieren des
Vermögens der Volksmodjahedin zu
rechtfertigen23. Auch dieses Urteil ist
rechtskräftig.

3. Da der EuGH in seiner zweiten Ent-
scheidung in dieser Sache nicht un-
wesentlich auf die Entscheidung der
POAC abstellt, bedarf es hierzu eini-
ger Ausführungen.

Die POAC ist eine parlamentarische
Kommission, die allerdings in einem
gerichtsähnlichen Verfahren mit ent-
sprechenden Verfahrensregeln und
gegebenenfalls nach Beweisauf-
nahme entscheidet. Die hier in Rede
stehende Entscheidung umfasst 144
Seiten. Zutreffend stellt die POAC
fest, dass das ihr in dieser Sache vor-
liegende Material weit über das hin-
ausgeht, was üblicherweise den
Richtern des Verwaltungsgerichts (im
Vereinigten Königreich) zur Verfü-

gung stünde24. Man kann daher mit
Recht sagen, dass in dieser Ent-
scheidung alle zur Beurteilung der
Volksmodjahedin Iran relevanten Ge-
sichtspunkte abgearbeitet worden
sind. 

Mit diesem Ergebnis hat sich die bri-
tische Innenministerin nicht abfinden
können und daher hiergegen Rechts-
mittel einlegen lassen. Am
07.05.2008 entschied der Court of
Appeal. Dem Urteil gingen drei Tage
mit Anhörungen im Februar 2008 vor-
aus. Die schriftliche Entscheidung
umfasst 32 Seiten und bestätigt die
POAC in allen wesentlichen Punk-
ten25. Nunmehr musste der Home
Secretary die Streichung der Volks-
modjahedin von der Liste der terrori-
stischen Organisationen verfügen. 

Im Ergebnis stellte die POAC fest26,
dass die Volksmodjahedin Iran

– seit August 2001 keinerlei terroristi-
schen Akte verübt haben,

– ihre militärischen Strukturen späte-
stens Ende 2002 aufgelöst haben,

– spätestens seit August 2002 auch
keine Gewalt verherrlichenden
Äußerungen haben verlautbaren
lassen, 

– seit Mai 2003 entwaffnet sind,

– keinerlei Anhaltspunkte für eine Re-
konstruktion ihrer militärischen
Macht bieten würden,

– keinerlei Anlass für einen Verdacht
gäben, Personen für militärische
oder terroristische Aktionen zu re-
krutieren oder gar auszubilden.
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In ihrer abschließenden Bewertung
betonte die POAC noch einmal, dass
sie die Aufnahme der Volksmodjahe-
din in die britische Terroristenliste als
„pervers“ charakterisiere und dass
sie sich der Ungewöhnlichkeit eines
solchen Urteils durchaus bewusst ist,
dieses aber auf dem ungewöhnlich
umfangreichen Beweismaterial be-
ruhe, das ihr vorgelegt worden war27.

Dies bedeutet nicht, dass man  die
übrigen Bewertungen der POAC in
allen Punkten teilen muss. Denn die
POAC handelt zwar als unabhängi-
ges Organ, aber doch als Organ ei-
nes Staates, der aktiv am Irak-Krieg
teilgenommen hat. Selbst in den USA
wird die Völkerrechtswidrigkeit die-
ses Krieges in Erwägung gezogen,
wie z.B. von dem früheren Staranklä-
gers Vincent Bugliosi – einem der
großen alten Männer der amerikani-
schen Strafverfolgung –, der aus dem
Umstand, dass alle Kriegsgründe des

Präsidenten George W. Bush nur vor-
geschoben waren, letztlich einen völ-
kerrechtswidrigen Angriffskrieg mit
entsprechenden konkreten rechtli-
chen Konsequenzen für die Verant-
wortlichen ableitet 28.

Dieser völkerrechtliche Hintergrund
ist vorliegend deswegen von Bedeu-
tung, weil es in dem Verfahren vor
der POAC auch darum ging, dass die
Invasionsstreitkräfte unstreitig zu-
nächst auch die elf militärischen La-
ger der von den Volksmodjahedin ge-
führten Nationalen Befreiungsarmee
in und um Camp Ashraf mit der Folge
von 39 Toten bombardiert hatten. So
lagen der POAC Zeugenaussagen
vor, dass den USA, Großbritannien
und den UN schon vor Kriegsbeginn
bekannt war, dass sich die Volks-
modjahedin  im Fall einer Invasion
aus allen militärischen Aktionen her-
aushalten würden29. Ferner stellte die
Kommission ausdrücklich fest, dass

die Volksmodjahe-
din Iran mit Beginn
des Krieges sich
tatsächlich auch
neutral verhalten
haben30, und ihnen
daher als Nicht-
Kombattanten den
Schutz der IV. Gen-
fer Konvention zu-
stünde31. Gleich-
wohl kommt die
Kommission zu
dem Ergebnis, dass
vor Kriegsbeginn
nicht klar gewesen
sei, ob die Volks-
modjahedin tat-
sächlich vom iraki-
schen Regime un-
abhängig gewesen
sei; aus diesem
Grund seien die
Bombardements
vom Camp Ashraf
und der Lager rings
herum auch recht-
mäßig gewesen32.

Das Bemühen der
POAC, an diesem

Punkt eigene nationale Interessen zu
wahren, ist nicht zu übersehen und
nachvollziehbar, macht jedoch diese
Argumentation nicht überzeugender.
Das letzte Wort hierzu, - dass näm-
lich die Volksmodjahedin möglicher-
weise Opfer eines völkerrechtswidri-
gen Angriffs geworden sind, der
schließlich mehrere Dutzend Men-
schen das Leben gekostet hat -,
dürfte jedoch noch nicht gesprochen
worden sein. Vor diesem Hintergrund
muss man daher feststellen, dass
selbst die POAC trotz ihrer
„grundsätzlich staatstragenden Hal-
tung“ zu dem Ergebnis kommt, die
Volksmodjahedin seien keine terrori-
stische Gruppe. Die Entscheidung
der POAC wiegt daher doppelt
schwer.

4. Da der Ministerrat sein Spiel aus dem
Jahre 2007 auch im Jahre 2008 fort-
setzte und die Volksmodjahedin er-
neut auf die Liste setzte, kam es zu
einem dritten Verfahren, das sich ge-
gen diese Entscheidung des Mini-
sterrats vom 15.07.2008 -
2008/583/EC - richtete. Schon am
03.12.2008 – also keine fünf Monate
nach Klageerhebung – verhandelte
der Gerichtshof in dieser Sache. Das
Urteil in erging noch am darauf fol-
genden Tag. In der Presseerklärung
des Gerichtshofs vom gleichen Tag
wurde durch besondere Hervorhe-
bung darauf hingewiesen, dass dies
die schnellste Entscheidung ist, die
der Gerichtshof jemals nach der letz-
ten mündlichen Verhandlung getrof-
fen hat. 

Die Entscheidung enthält – wie nicht
anders zu erwarten – viel Bekanntes
aus den vorangegangenen Verfahren.
Neu war, dass diesmal der Minister-
rat seine Entscheidung zusätzlich auf
die Eröffnung eines Untersuchungs-
verfahrens, dass das Tribunal de
Grande Instance von Paris gegen
zwei mutmaßliche Mitglieder der
Volksmodjahedin führen würde, ge-
stützt hatte. Entsprechend war der
Prozess auch mit der besonderen
Unterstützung Frankreichs geführt
worden33, während sich diesmal das
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Vereinigte Königreich auf Grund der
heimatlichen „Rüffel“ heraushielt. 

Im Verfahren stellte sich heraus, dass
die Vorwürfe des Untersuchungsver-
fahrens aus dem Jahre 2001 stamm-
ten und den französischen Behörden
seitdem auch bekannt waren. Schon
dies gibt zu denken. Die besondere
Variante dieses Verfahrens lag jedoch
darin, dass der Ministerrat sich
außerstande sah, die Vorwürfe im
Einzelnen darzulegen, da Frankreich
diese dem Rat nur unter Zusicherung
der Vertraulichkeit hatte zukommen
lassen34 wollen. Auf deutsche Ver-
hältnisse übertragen dürfte dies wohl
einer Sperrerklärung i.S.d. § 99 StPO
entsprechen. Entsprechend waren
den mutmaßlichen Tätern und der

Organisation der Volksmodjahedins
die Vorwürfe auch nicht im Einzelnen
bekannt. Die schon beschriebene
Manipulationspraxis wurde also fort-
gesetzt.

Aber auch auf dieses durchsichtige
Manöver hat sich der Gerichtshof
nicht eingelassen, sondern vielmehr
festgestellt, dass der Ministerrat
seine Entscheidung nicht auf das Er-
gebnis eines Verfahrens stützen
kann, in dem der Betroffene selbst
keine Gelegenheit hatte, sich zu ver-
teidigen35. Mit seinem dritten Urteil in
dieser scheinbar endlosen Ge-
schichte hat EuGH erneut die Strei-
chung der Volksmodjahedin Iran von
der EU-Liste verfügt. Allein schon aus
dem Umstand, dass das Urteil in der
jemals kürzesten Zeit bereits einen
Tag nach der letzten mündlichen Ver-
handlung verkündet worden und
dann noch wenige Tage später voll
abgesetzt und im Internet zugänglich
war, lässt sich auch für den juristi-
schen Laien ein gewisses Maß an

Verärgerung des Gerichtshofs erken-
nen. 

Ende Januar 2009 hat der Ministerrat
seine Politik nach Gutsherrenart aufge-
geben und die Streichung der Volks-
modjahedin von der sog. Terrorliste ver-
fügt. Einige kleinere Staaten - so war zu
hören - sollen nicht mehr die rechte Lust
daran verspürt haben, das Spiel der
„mächtigen Drei“ Deutschland, Frank-
reich, England mitzuspielen. Offensicht-
lich ist einigen auch klar geworden, dass
solche Praktiken mit der von der EU im-
mer wieder in höchsten Tönen besunge-
nen „good governance“ nichts zu tun
haben und wegen des sich darin offen-
barenden nackten Machtkalküls sich
letztlich gegen jeden Schwachen, also
auch gegen sie selbst richten könnten.
Zugleich zeigt der Vorgang, dass
Deutschlands Einbindung in die EU kei-
neswegs ein Garant dafür ist, sich selbst
vor eigenem Machtmissbrauch zu
schützen. Es müssen nur die Richtigen
zusammenkommen, damit der Umgang
mit dem Recht nach Gutsherrenart wie-
der auflebt.   
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V.

Vom 23. bis 27. November 2008 be-
suchte die Präsidentin des Nationalen
Widerstandsrates Iran, Frau Maryam
Radjavi, Berlin. Am 24.11. traf sie sich
mit gut einem Dutzend Bundestagsab-
geordneter aller Fraktionen – außer der
der Grünen – sowie mit weiteren Abge-
ordneten des Brandenburgischen Land-
tages und des Berliner Abgeordneten-
hauses. An diesem Treffen nahm auch
der damalige CDU-Abgeordnete And-
reas Schmidt, Vorsitzender des Rechts-
ausschusses des Deutschen Bundesta-
ges, teil. In der Aussprache wies
Schmidt darauf hin, dass die Verhält-
nisse im Iran so unmenschlich und bar-
barisch seien, dass sie zweifellos, wenn
sie in Deutschland herrschten, den Wi-
derstand jedes Einzelnen, wie er in Arti-
kel 20 Abs. 4 Grundgesetz garantiert ist,
rechtfertigen würden.36 Dazu gehöre
auch der Widerstand mit Gewalt, auch
wenn dies für ihn persönlich keine Op-
tion wäre - eine Position, die man wohl
nicht beanstanden kann.

Aber gerade dann, wenn man sich die
Schmidtsche Option des gewaltlosen
Widerstandes offen halten will, bedarf
es der strikten Befolgung des Rechts.
Denn nichts ist einem vernunftorientier-
ten Verhalten abträglicher als die Mis-
sachtung des Rechts als Ausdruck der
Vernunft durch die Demonstration will-
kürlicher Macht. Es kann daher nicht um
die Politisierung des Rechts, sondern
nur um die Verrechtlichung der Politik
gehen. Dies muss auch und gerade für
die beiden letzten Domänen weitgehen-
der rechtlicher Schrankenlosigkeit gel-
ten: der außenpolitischen und der –
auch innerstaatlichen – nachrichten-
dienstlichen Tätigkeit. Dem letztgenann-
ten Bereich ist der zweite Teil gewidmet,
der in einem der nächsten Hefte er-
scheinen wird.

Der Autor ist Vizepräsident 
und Menschenrechtsbeauftragter 

der RAK Berlin

Die Ankündigung war vollmundig: „Es
reicht nicht, nur den Warenverkehr im
europäischen Binnenmarkt zu vereinfa-
chen. Wir müssen dafür sorgen, dass
Bürger und Unternehmen auch tatsäch-
lich zu ihrem Recht kommen, wenn sie
in Europa unternehmerisch oder als Pri-
vatperson aktiv sind. Bislang konnten
sprachliche Barrieren und die Unkennt-
nis der fremden Rechtsordnung Ein-
zelne von der gerichtlichen Durchset-
zung ihrer berechtigten Forderungen ab-
halten. Das wollen wir ändern [und]
diese Hürden abbauen“, so die dama-
lige Bundesjustizministerin Brigitte Zy-
pries in einer Presseerklärung im Juni
2008.

Ein knappes Dreivierteljahr nach ihrer
Einführung gibt es erste Erfahrungen mit
der neuen Wunderwaffe. Für Praktiker
im internationalen Rechtsverkehr wenig
überraschend, fällt die Bilanz eher
ernüchternd aus, jedenfalls dann, wenn
deutsche Unternehmer den Versuch un-
ternehmen, offene und bislang unbe-
strittene Forderungen gegen Schuldner
im Ausland mit dem Europäischen Zah-
lungsbefehl titulieren zu lassen.

Das Grundproblem liegt dabei gar nicht
in der neuartigen Prozessvariante
selbst, sondern darin, dass das Europäi-
sche Mahnverfahren für alle Fälle, in de-
nen Antragsgegner nicht ein Verbrau-
cher ist, den allgemeinen europäischen
Zuständigkeitsregeln nach der EuGVVO
unterliegt. Das führt in den meisten Fäl-
len dazu, dass ein gewerblicher oder
unternehmerischer Antragsgegner vor
den Gerichten seines Sitzstaats, also im
Ausland, in Anspruch zu nehmen ist.
Und hier scheint das Europäische Zah-
lungsbefehlsverfahren keine Erleichte-
rungen, sondern eher Erschwernisse zu
bringen. Einige Kostproben:

• Der Antragsteller muss nicht nur die
internationale Zuständigkeit, sondern
auch die örtliche und sachliche Zu-
ständigkeit des Gerichts selbst be-

stimmen, vor dem das Verfahren zu
führen ist. Dabei soll ihm ein online
einsehbarer „Gerichtsatlas“ helfen -
was dieser aber nicht tut. Denn mit ei-
ner Liste der an bestimmten Orten an-
sässigen Gerichte ist natürlich nicht
die Frage beantwortet (und ausrei-
chend übersichtlich auch nicht ohne
Weiteres zu beantworten), welches
Gericht genau angerufen werden
muss. Beispiel: wer die österreichi-
schen Prozessgesetze nicht gut ge-
nug kennt, ahnt nicht, dass man Kla-
gen gegen eine im Firmenbuch (Han-
delsregister) eingetragene Gesell-
schaft obligatorisch beim Bezirks-
gericht für Handelssachen anzubrin-
gen hat, und nicht beim „normalen“
Bezirksgericht. Tut man es dennoch,
so gibt es keine Möglichkeit, wie in
Deutschland die Verweisung an das
zuständige Gericht zu beantragen,
sondern wird der Zahlungsbefehlsan-
trag sofort als unzulässig abgewiesen.
Better luck next time.

• Das der Verfahrensvereinfachung
dienende, europaeinheitliche Formu-
lar führt in Wahrheit zu einer signifi-
kanten Verfahrenserschwernis und -
verzögerung. Denn man verlangt von
dem braven Antragsteller, sich durch
einen wahren Tsunami von Codierun-
gen der verschiedensten Angaben zu
kämpfen, von den Parteirollen über
den Streitgegenstand bis hin zu den
Kostenanträgen. Das angerufene Ge-
richt wird einen Zahlungsbefehl auf
der Basis des solchermaßen heftig
codierten Formulars dem Antragsgeg-
ner zustellen, auf dass er selbst sehe -
und decodiere. Diese vorhersehbare
Fehlerquelle - nicht alle Antragsgeg-
ner waren Pfadfinder oder in der mi-
litärischen Nachrichtenübermittlung
tätig - führt nicht selten dazu, dass
gegen den Zahlungsbefehl nur des-
halb Einspruch eingelegt wird, weil
der Antragsgegner die Angaben in
dem Titel, und damit die Welt, nicht
mehr versteht. Interpretiert der Ge-
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schäftsführer einer Kapitalgesellschaft
den hinter seinem Namen stehenden
Code so, dass er persönlich neben
der von ihm vertretenen Gesellschaft
in Anspruch genommen werden soll,
dann wird ihm keiner wirklich verden-
ken wollen, dass er sich dagegen
wehrt.

• Spätestens im Moment des Ein-
spruchs ist dann freilich die Situation
erreicht, in der ohne anwaltliche Hilfe
im Land des Verfahrens kaum mehr
weiterzukommen ist. Selbst wenn
man nicht ein dann ja ganz normales,
ordentliches Klageverfahren in Est-
nisch nach den estnischen Verfah-
rensregeln führen muss, sondern im
vermeintlichen Glücksfall eines
deutschsprachigen Ziellands glaubt,
man müsse doch mit seiner Mutter-
sprache erst einmal weiterkommen
können, erlebt, je nach Lage des Falls,
lustige Abenteuer (wer weiß, was -
noch einmal Österreich - eine Tagsat-
zung ist?) oder herbe Enttäuschungen
(nicht überall in Europa weisen Ge-
richte auf Fristen, die man versäumen
könnte, ausdrücklich hin!). Dass aus-
ländische Kläger, auch ausländische
Anwälte, einen im Klagestaat ansässi-
gen Zustellungsbevollmächtigten be-
nennen müssen, ist fast in allen Mit-
gliedsstaaten Regel. Also muss man

sich dort in jedem Fall wohl einen An-
walt suchen - und wer dann noch
meint, etwas Geld sparen zu können,
indem er ihn nur als Zustellungsbe-
vollmächtigten und nicht als Anwalt
mandatiert, der darf sich dann selbst
mit den ausländischen Verfahrensre-
geln plagen. Nichts Besonderes, denn
diese Hürden muss natürlich jeder
nehmen, der im Ausland klagt - allein
bringt der gerühmte Europäische Zah-
lungsbefehl eben keinerlei Erleichte-
rung.

Where’s the beef? war, in Anlehnung an
eine Werbekampagne der Hamburger-
Kette Wendy’s, eine im amerikanischen
Präsidentschaftswahlkampf 1984 häufig
bemühte Phrase: worin liegt der Vorteil,
was habt Ihr denn Besseres zu bieten?
Jedenfalls aus der Sicht von Unterneh-
mern, die meinen, mit dem Zahlungsbe-
fehlsverfahren ohne sprachliche Barrie-
ren und ohne Kenntnis der fremden
Rechtsordnung ihre berechtigten Forde-
rungen durchsetzen zu können, scheint
die Zeit für eine Renaissance der Rede-
wendung gekommen, flame-grilled in
Richtung EU-Kommission: Where’s the
Beef, Brussels?

RA Thomas Krümmel, LL.M.
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Den Koalitionsvertrag von Union und
FDP bewertet der Deutsche Anwaltver-
ein (DAV) im Bereich der Innen- und
Rechtspolitik als ersten Schritt in die
richtige Richtung. Die geplanten Korrek-
turen bei den Sicherheitsgesetzen sind
zu begrüßen. Gleichzeitig erwartet der
DAV aber zügig weitere Schritte und
eine Stärkung der Freiheits- und Bürger-
rechte und somit des Rechtsstaats. Eine
schnelle Abschaffung der Spaltung der
Berufsgeheimnisträger ist nötig, um das
Vertrauensverhältnis der Mandanten
und ihrer Rechtsanwälte nicht zu gefähr-

den. Des Weiteren lehnen die deutschen
Anwälte nach wie vor die Onlinedurch-
suchung und die Vorratsdatenspeiche-
rung strikt ab. Die im Jugendstrafrecht
geplante Heraufsetzung der Höchst-Ju-
gendstrafe bei Mord von 10 auf 15 Jahre
und den „Warnschussarrest“ lehnt der
DAV ebenfalls ab. Über den Koalitions-
vertrag hinaus wird ein erweiterter Be-
rufsgeheimnisträgerschutz der Anwalt-
schaft sowie eine Anpassung der an-
waltlichen Vergütungssätze an die ge-
stiegenen Lebenshaltungskosten gefor-
dert. Ausdrücklich begrüßt der DAV die

DAV begrüßt 
Koalitionsvertrag und mahnt 

gleichzeitig weitere Schritte an 

geplante Schaffung einer Stiftung Da-
tenschutz.

Stärkung der Bürger- und 

Freiheitsrechte begrüßt

„Wir begrüßen, dass die neue Bundes-
regierung den Bürger- und Freiheits-
rechten in ihrem Koalitionsvertrag mehr
Beachtung schenkt“, so Rechtsanwalt
Prof. Dr. Wolfgang Ewer, DAV-Präsi-
dent, in Berlin. Es sei allerdings zu be-
achten, dass es sich hierbei zunächst
nur um einen Koalitionsvertrag und
noch nicht um konkretes Regierungs-
handeln in Form von Gesetzesvorhaben
handele. Der DAV werde intensiv die
Regierungsarbeit begleiten und deren
Umsetzung anmahnen. „Der Schutz der
privaten Lebensgestaltung der Bürgerin-
nen und Bürger in Deutschland durch
eine Stärkung des Berufsgeheimnisträ-
gerschutzes der Anwaltschaft hat für
uns Priorität“, so Ewer weiter. Das Ver-
trauensverhältnis zwischen Anwalt und
Mandant vor Überwachungsmaßnah-
men müsse geschützt werden. Bei die-
sem Schutz handele es sich nicht um
ein Privileg, sondern um den Schutz der
Persönlichkeitsrechte der Bürger. Es
gehe um deren Vertrauen darauf, sich
ihren Anwältinnen und Anwälten rück-
haltlos anvertrauen zu können.

„Wir fordern dabei eine Ausweitung des
Berufsgeheimnisträgerschutzes auch für
Maßnahmen der Gefahrenabwehr und
eine Ausweitung des Schutzes auf alle
Berufsgeheimnisträger, also auch auf
Ärzte und insbesondere Journalisten“,
betont Ewer in Berlin.

Die Vorratsdatenspeicherung und
Onlinedurchsuchung lehne der DAV
nach wie vor strikt ab. Die vorgesehe-
nen Maßnahmen, insbesondere die Hür-
den bei der Onlinedurchsuchung, wür-
den in der rechtlichen Umsetzung kri-
tisch begleitet. „Anders als bei einer
körperlichen Durchsuchung ist bei der
Onlinedurchsuchung ein Schutz des
Kernbereichs der Privatsphäre unmög-
lich. Gegenstände wie Tagebücher kön-
nen zur Seite gelegt werden, eine Fest-
platte eines Computers kann nur ganz
oder gar nicht durchsucht werden“, be-
gründet Ewer die Ablehnung des DAV.
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Warnschussarrest wird abgelehnt

Der DAV steht der Diskussion um die
Einführung eines so genannten „Warn-
schussarrestes“ im Bereich des Ju-
gendstrafrechts ablehnend gegenüber.
Die hohe Rückfallquote bei stationären
Sanktionen spricht dagegen. Sie liegt
dort bei 70 Prozent. Ambulante Maß-
nahmen, wie intensivierte Beratung und
vermehrte Begleitung, seien empiri-
schen Studien zufolge wesentlich erfol-
greicher. Auch wird die Erhöhung der
Jugendstrafe bei Mord von 10 auf 15
Jahre abgelehnt. Der DAV hat wieder-
holt betont, dass die Erhöhung der
Strafe nicht geeignet ist, Gewalttätigkei-
ten Jugendlicher zu verhindern. Es gibt
keinen empirischen Beleg dafür, dass
höhere Strafen präventive Wirkung ha-
ben. Strafverschärfungen sind daher ein
ungeeignetes Mittel, der Jugendkrimina-
lität beizukommen. Maßnahmen im
Rahmen der Bewährungshilfe müssen
gestärkt werden, um den Problemen
durch die wachsende Armut, durch Ar-
beitslosigkeit, Perspektivlosigkeit oder
psychischen Problemen zu begegnen.

Die geplante Stiftung für Datenschutz,
die sich um die Datenerhebung Privater
kümmern soll, wird außerordentlich be-
grüßt. „Die Notwendigkeit einer solchen
Stiftung ergibt sich schon aus den Da-
tenskandalen in Unternehmen in jüng-
ster Zeit“, so Ewer. Hier biete der DAV
seine Unterstützung an.

Anwaltsberuf soll gestärkt werden

Über den Koalitionsvertrag hinaus er-
wartet der DAV von der künftigen Bun-
desregierung eine Stärkung der Rah-
menbedingungen für die anwaltliche Be-
rufstätigkeit durch eine lineare Erhöhung
der anwaltlichen Gebühren. Eine Er-
höhung ist notwendig, da es seit 1994
keine Anpassung der gesetzlichen Ge-
bührentabellen gegeben hat. „Nach 15
Jahren ist das überfällig“, begründet
dies Ewer. Der Preisindex zeige eine
Steigerung der Lebenshaltungskosten
von Juli 1994 bis zum Sommer 2008 im
gesamten Bundesgebiet um insgesamt
20,9 Prozent. Eine funktionsfähige
Rechtspflege sei nur mit einer leistungs-
fähigen und qualifizierten Anwaltschaft

denkbar. Diese setze eine angemessene
Vergütung voraus.

Weiterhin schlägt der DAV den Berufs-
geheimnisträgerschutz der Anwaltschaft
auch bei einer Entbindung von der Ver-
schwiegenheitspflicht vor. Wenn der
Mandant den Rechtsanwalt von seiner
Verschwiegenheitspflicht befreit, muss
gewährleistet werden, dass dies ohne
Druck und unter Wahrung der Interes-
sen des Mandanten erfolgt. Die Anwalt-
schaft sollte daher nur zur Zeugnisver-
weigerung berechtigt sein, wenn die
Zeugnisverweigerung im wohlverstan-
denen Interesse des Mandanten liegt.
Dies sollte auch dann gelten, wenn der

Mandant erklärt hat, dass er den
Rechtsanwalt von der Verschwiegen-
heitspflicht entbindet.

Rechtszugang für alle Bürger

Weiterhin soll die Bundesregierung den
Zugang zum Recht für alle Bürgerinnen
und Bürger gewährleisten. Dazu gehört
nach Ansicht des DAV auch, dass sie
sich dafür einsetzt, dass im Bereich der
Rechtspflege nicht gespart werde. Dies
betrifft insbesondere die Prozessko-
sten- und Beratungshilfe.

Pressemitteilung des DAV
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Der Bericht über Maßnahmen zur aku-
stischen Wohnraumüberwachung (WÜ)
für das Jahr 2008 von Bundesjustiz- und
Bundesinnenministerium, der dem
Deutschen Bundestag von der Bundes-
regierung übermittelt wurde, weist im
Vergleich zum Jahr 2007 einen Rück-
gang der Abhöranordnungen auf.

Für Zwecke der Strafverfolgung wurden
im letzten Jahr in drei Bundesländern
sowie beim Generalbundesanwalt in
insgesamt sieben von jährlich etwa
sechs Millionen Ermittlungsverfahren die
akustische Überwachung von Wohnräu-
men angeordnet und durchgeführt. Zum

Vergleich: Im Jahre 2007 wurde die
Wohnraumüberwachung in insgesamt
zehn Verfahren angeordnet, 2006 in drei
Verfahren, 2005 in sieben Verfahren. Die
Zahl der Anordnungen in 2008 liegt da-
mit auf dem Wert von 2005, gegenüber
den davor liegenden Jahren mit durch-
schnittlich jeweils etwa 30 WÜ-Anord-
nungen bleibt diese Anzahl jedoch wei-
terhin deutlich zurück. Dies beruht nicht
zuletzt auf dem Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts vom 3. März 2004 so-
wie auf dem zum 1. Juli 2005 in Kraft
getretenen Gesetz zur Umsetzung die-
ses Urteils. Das Verfassungsgericht hat

Zahl der 
akustischen Wohnraumüberwachungen 

in 2008 rückläufig

Den klugen General wird man weder beim Schwingen seines Schwertes,

noch beim Werfen eines Speeres beobachten.

Er kennt seine Aufgabe genau.

Und lässt sich von niemandem beirren.

Tsen Hin, 1500 v. Chr.

Tel.: 030 / 284 96 70 • www.hoppe-repro.de MITT LIEFERSERVICE

Wir kopieren, drucken und scannen. Auch für Anwälte. 
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Wählt der Geschädigte nach einem Ver-
kehrsunfall die „fiktive Schadensabrech-
nung“, kommt es häufig zum Streit über
die Höhe der anzusetzenden Reparatur-
kosten. Der auf Gutachtenbasis abrech-
nende Geschädigte hätte gerne die im
Gutachten ausgewiesenen Stundenver-
rechnungssätze einer Markenwerkstatt
ersetzt, die Versicherung des Gegners
will nur die „durchschnittlichen“ oder
„ortsüblichen“ Stundensätze der „ty-
penoffenen“ Werkstätten zahlen.

Zwar hatte der BGH im „Porsche-Urteil“
vom 29.04.2003 (VI ZR 398/02 – VersR
2003, 920; NJW 2003, 2086) entschie-
den, dass der Geschädigte, der fiktive
Reparaturkosten abrechnet, der Scha-
densberechnung die Stundenverrech-
nungssätze einer markengebundenen
Fachwerkstatt zugrunde legen darf,
aber obiter dictum ebenfalls ausgespro-
chen, dass „der Geschädigte, der
mühelos eine ohne weiteres zugängli-
che, günstigere und gleichwertige Re-
paraturmöglichkeit hat, sich auf diese
verweisen lassen muss.“

Nicht zuletzt aufgrund dieses Nebensat-
zes wurde das Urteil in der - auch Berli-
ner - Instanzrechtsprechung eher „frei“
interpretiert, so dass die Frage trotz der
(vermeintlichen) höchstrichterlichen
Klärung umstritten blieb.

Am 20. Oktober hat der BGH nun allen
apokryphen Rezeptionen des Porsche-
Urteils eine Absage erteilt und seine
Rechtsprechung bestätigt. In dem jetzt

entschiedenen Fall ging es nicht um ein
Luxusauto, sondern um einen zum Un-
fallzeitpunkt ca. 9 1/2 Jahre alten VW
Golf mit einer Laufleistung von über
190.000 km. Der Geschädigte wollte die
Reparaturkosten auf Grundlage des ein-
geholten Sachverständigengutachtens
zu den Preisen einer VW-Vertragswerk-
statt abrechnen, während ihn der Schä-
diger auf eine günstigere „gleichwer-
tige“ Reparaturmöglichkeit in einer
„freien“ Karosseriefachwerkstatt verwei-
sen wollte. 

Der VI. Zivilsenat hat indes an seiner im
Porsche-Urteil geäußerten Rechtsauf-
fassung festgehalten, dass der Geschä-
digte seiner Schadensberechnung
grundsätzlich die üblichen Stundenver-
rechnungssätze einer markengebunde-
nen Fachwerkstatt zugrunde legen darf,
die ein von ihm eingeschalteter Sach-
verständiger als Wert auf dem allgemei-
nen regionalen Markt ermittelt hat (Urteil
vom 20. Oktober 2009 – VI ZR 53/09).
Will der Schädiger den Geschädigten
unter dem Gesichtspunkt der Scha-
densminderungspflicht auf eine günsti-
gere Reparaturmöglichkeit in einer
mühelos und ohne Weiteres zugäng-
lichen „freien Fachwerkstatt“ verweisen,
ist er beweispflichtig dafür, dass eine
Reparatur in dieser Werkstatt vom
Qualitätsstandard her der Reparatur in
einer markengebundenen Fachwerkstatt
entspricht.

Doch selbst wenn dieser Nachweis ge-
lingt, kann es für den Geschädigten un-

zumutbar sein, sich auf eine Repara-
turmöglichkeit in dieser Werkstatt ver-
weisen zu lassen. Dies gilt insbesondere
für Fahrzeuge bis zum Alter von 3 Jah-
ren. Denn bei neuen bzw. neuwertigen
Kraftfahrzeugen muss sich der Geschä-
digte im Rahmen der Schadensabrech-
nung grundsätzlich nicht auf andere Re-
paraturmöglichkeiten verweisen lassen,
die ihm bei einer späteren Inan-
spruchnahme von Gewährleistungsrech-
ten, einer Herstellergarantie und/oder
Kulanzleistungen Schwierigkeiten berei-
ten könnten.

Aber auch bei älteren Kraftfahrzeugen
kann es für den Geschädigten unzumut-
bar sein, sich im Rahmen der Scha-
densabrechnung auf eine alternative
Reparaturmöglichkeit außerhalb einer
markengebundenen Fachwerkstatt ver-
weisen zu lassen. Zum Beispiel, wenn
der Geschädigte darlegt, dass er sein
Kraftfahrzeug bisher stets in der mar-
kengebundenen Fachwerkstatt hat war-
ten und reparieren lassen oder sein be-
sonderes Interesse an einer solchen Re-
paratur durch eine konkrete Reparatur-
rechnung belegt.

Noch liegen die vollständigen Urteils-
gründe nicht vor. Interessant werden vor
allem die genauen Ausführungen zu ei-
ner möglichen Differenzierung nach Al-
ter und/ oder Laufleistung des Fahr-
zeugs sein. Hier kommt es - das hat das
Porsche-Urteil gezeigt - auf jedes ein-
zelne Wort an. 

In der Urteilsrubrik dieses Heftes auf
Seite 423 wird die hervorragend begrün-
dete Entscheidung des AG Mitte vorge-
stellt, die ein Berliner Kollege in einem
ganz ähnlich gelagerten Fall erstritten
hat. Danach bietet die Reparatur in einer
freien Werkstatt in keinem Fall einen
gleichwertigen Ersatz gegenüber der
Reparatur in einer Markenwerkstatt,
selbst wenn sie technisch gleichwertig
ist. Denn die Reparatur in einer Marken-
werkstatt sei ein wertbildender Faktor
und der Geschädigte habe Anspruch
auf eine optimale Schadensbeseitigung.
Hoffentlich hat der BGH ähnlich klare
Worte gefunden.

Thomas Vetter

Aktuell
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darin unter anderem Vorkehrungen zum
Schutz des Kernbereichs privater Le-
bensgestaltung gefordert.

Die Überwachungen wurden zur Auf-
klärung von Kapitalverbrechen wie Mord
und Totschlag, von Verbrechen wie
Menschenraub, Geiselnahme, Men-
schenhandel und im Rahmen Organi-
sierter Kriminalität begangenen Betäu-
bungsmittelverbrechen sowie wegen

der Bildung einer kriminellen bzw. terro-
ristischen Vereinigung angeordnet. WÜ-
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und
zum Zwecke der Eigensicherung wur-
den im Zuständigkeitsbereich des Bun-
des im Berichtsjahr nicht durchgeführt.

Eike Böttcher/
PM Bundesjustizministerium

„Golf-Urteil“: 
BGH bestätigt Porsche-Urteil
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Rechtsschutzversicherung: 

Wer ist 
Anwalts Liebling?

Aufgrund der großen Bedeutung
des Themas für die Anwaltschaft
hat sich die Redaktion entschlos-
sen, den im letzten Heft bereits
abgedruckten Fragebogen zur
Zufriedenheit der Anwaltschaft
mit den Rechtsschutzversiche-
rern noch einmal zu veröffentli-
chen. 

Alle Teilnehmer, die uns bis zum
31.12.2009 einen ausgefüllten
Fragebogen an die Redaktion
des Berliner Anwaltsblattes 

(Berliner Anwaltsverein e.V.,

Redaktion Berliner Anwalts-

blatt, Littenstraße 11, 10179

Berlin, Telefax (030) 251 3263)

schicken, nehmen zum Dank an
der Verlosung der 39. Auflage
des Kostenkommentars von Pe-
ter Hartmann teil. Bitte geben Sie
hierzu Ihren Namen und Ihre An-
schrift an. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen.  

Als besonderen Service haben
wir auf den folgenden Seiten die
gesamte Tabelle mit allen Ergeb-
nissen des großen Tests von
Rechtsschutzversicherungen der
Stiftung Warentest aus der Au-
gustausgabe der Zeitschrift Fi-
nanztest nachgedruckt.

Rechtsschutz- Eher Eher Kann ich  

versicherung zufrieden nicht zufrieden nicht sagen

ADAC

ADVO CARD

ALLIANZ 

ALLRECHT

ARAG 

AUXILIA

BADISCHE

CONCORDIA

D.A.S.

DBV-WINTERTHUR

DEURAG

DEVK

DMB

HAMB. MANNHEIMER

HDI-GERLING

HUK-COBURG

LVM

MECKLENBURG.

NRV

OERAG

R+V

RECHTSSCHUTZ UNION

ROLAND

VGH LAND.BRAND.HAN.

WGV-SCHWÄBISCHE ALLG.

WÜRTT. VERS.

ZÜRICH VERS. AG

* Die Angaben sind freiwillig und dienen
statistischen Zwecken. Die Kontakt-
daten (Name, Anschrift) werden nicht
veröffentlicht, sondern nur für eine 
etwaige Gewinnbenachrichtigung im
Rahmen der Verlosung verwendet.
Die Daten werden Dritten nicht zu-
gänglich gemacht.

Kontaktdaten des Einsenders*: 

Name, Vorname: 

Straße:

PLZ, Ort:

Als Rechtsanwalt tätig seit: 

Kanzleisitz: � Berlin � Brandenburg � anderer
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An dieser Stelle ist in der Novemberausgabe des Berliner Anwaltsblattes
das tabellarische Testergebnis der Stiftung Warentest zu den Rechtsschutz-
versicherungen aus Heft 8/2009 der Zeitschrift Finanztest abgedruckt. Eine
Zusammenfassung sowie eine Kompaktübersicht der 8 besten Rechts-
schutzversicherer im Test kann auf der Website der Stiftung Warentest ein-
gesehen werden. Den kompletten Test können Sie unter

http://www.test.de/themen/versicherung-vorsorge/test/

downloaden (gebührenpflichtig).

Die Redaktion
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Auf Deutschlands größter Ausbildungs-
messe, die am 9./10. Oktober zeitgleich
mit der Jugendmesse YOU auf dem
Messegelände unter dem Funkturm
stattfand und zu der sich u.a. auch Polit-
prominenz wie der Regierende Bürger-
meister Klaus Wowereit die Ehre gab,
wurden den Schülerinnen und Schülern,
aber auch Lehrern und interessierten El-
tern die Ausbildungsberufe aus den Be-
reichen Industrie, Handel, Dienstleistung
und Handwerk vorgestellt. Der Berliner
Anwaltsverein brachte mit seinem enga-
gierten Team, dem an dieser Stelle noch
einmal ausdrücklicher Dank ausgespro-
chen werden soll, den Teilnehmern das
Ausbildungsprofil der Rechtsanwalts-
und RENO-Fachangestellten näher, gab

Auskünfte über Ausbildungsmöglichkei-
ten und viele Tipps für Bewerbungen.
Das Angebot wurde von den Messebe-
suchern sehr gut angenommen. Hervor-
zuheben ist in diesem Zusammenhang
auch die gute Zusammenarbeit mit dem
Verband der Freien Berufe in Berlin e.V.
während der beiden Messetage.

Gern dürfen wir Sie zur weiteren Ausbil-
dungsplatzsuche und zur umfassenden
Information über die Berufsbilder auf
das Angebot des Deutschen Anwalts-

vereins auf seiner Internetseite unter
„www.anwaltverein.de/praxis/reno“ hin-
weisen, wo neben der Ausbildungsver-
gütung und Arbeitszeit auch Fragen des
Ausbildungsrechts geklärt und An-
sprechpartner benannt werden.

RA Maximilian Gutmacher

Aktuell BAVintern
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Die Justizverwaltung führt ab Dezember
2009 in allen Gerichten und bei der
Staatsanwaltschaft die „elektronische
Akte“ ein. Dies, so berichtet die Berliner
Morgenpost in ihrer Ausgabe vom 27.
Oktober 2009, gehe aus einem Bericht
der Justiz an den Hauptausschuss des
Abgeordnetenhauses hervor. Die Justiz
verspreche sich durch die Nutzung des
elektronischen Rechtsverkehrs die Ver-
meidung unnötiger Doppelarbeit wie z.B.
das bislang noch erforderliche mehrfa-
che Erfassen der Beteiligtendaten. Auch
Klageschriften, Anträge und andere
Schriftsätze sollen künftig auf elektroni-
schem Wege eingereicht werden können
und dazu sollen Gerichte und StA mit ei-

ner virtuellen Poststelle ausgestattet wer-
den. Zugang zur elektronischen Akte er-
halten die Verfahrensbeteiligten über eine
kostenlos zur Verfügung gestellte Soft-
ware, ähnlich dem ELSTER-Programm
der Finanzverwaltung.

Die Einführung der elektronischen Akte
soll schrittweise erfolgen. Ein entspre-
chendes Modellprojekt im AG Charlot-
tenburg war vor zwei Jahren gestartet
worden und ist nach Angaben der Justiz-
verwaltung erfolgreich abgeschlossen,
so dass das elektronische Postfach jetzt
auf die ganze Justiz ausgeweitet werden
könne. Allerdings sei die Einführung mit
erheblichem Aufwand verbunden. Zu-

dem gab es nach Angaben von Staats-
anwälten in der Vergangenheit Probleme
bei der Einführung einer übergeordneten
Software mit dem Namen „Modesta“. Die
Berliner Justiz strebe nun die Einführung
eines neuen Systems an, das bereits in
anderen Bundesländern (Baden-Würt-
temberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Sach-
sen, Mecklenburg-Vorpommern und
Hamburg) erfolgreich betrieben werde,
so Justizsenatorin Gisela von der Aue. 

Das heißt aber nicht, dass die Zeit staubi-
ger Aktenschränke in den Geschäftsstel-
len nun auf immer vorbei ist.  Neben der
„elektronischen Akte“ haben alle Beteilig-
ten weiter die Möglichkeit, sich auf her-
kömmlichen Weg an die Justiz zu wen-
den. 

Thomas Vetter

Elektronische Akte an Berliner Gerichten

Tage der Berufsausbildung 2009
Ausbildungsmesse in Berlin am 9. und 10. Oktober
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Internationale 

Berliner 

Anwaltstage 2009

Impressionen 
vom Eröffnungsabend 

am 5.11.
im Filmmuseum 

am Potsdamer Platz
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Veranstaltungen des Berliner Anwaltsvereins
Anmeldungen: service@berliner-anwaltsverein.de

Datum / Ort / Gebühr Referent Thema

Die Teilnahmegebühren verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer. 
Anmeldung unter mail@berliner-anwaltsverein.de; Tel. (030) 251 38 46; Fax (030) 251 32 63

Freitag, 20.11.2009
15.00 – 17.00 Uhr
DAV-Haus, Littenstr. 11, 10179 Berlin
30 EUR Mitglieder BAV
70 EUR Nichtmitglieder BAV, je zzgl.USt
BAV Anwaltsservice GmbH
Anmeldung:
service@berliner-anwaltsverein.de
oder per Fax: 030 - 251 32 63

Stephan Rißmann
Fachanwalt für Erbrecht; 
Herausgeber der Mono-
graphie „Die Erbengemein-
schaft“, Zerb–Verlag 2009,
sowie Autor zahlreicher 
Veröffentlichungen zum 
Erbrecht

Die Reform des Erb- und Verjährungsrechts

Dienstag, 24.11.2009
DAV-Haus, Littenstraße 11, 10179 Berlin

Deutscher Anwaltverein 10. Praktikums- und Stationsstellenbörse

Dienstag, 01.12.2009
18.00 Uhr
Littenstr. 11, 10179 Berlin
Arbeitskreis WEG- und Mietrecht
ak-mietrecht@berliner-anwaltsverein.de

RA Tilo Müller Zwangsvollstreckung im Mietrecht

Mittwoch, 02.12.2009 
19.00 Uhr
Littenstr. 11, 10179 Berlin
Arbeitskreis Arbeitsrecht
ak-arbeit@berliner-anwaltsverein.de

RA Johannes Graner
RA Wolfgang Müller

Insolvenzarbeitsrecht
Rechtsprechungs-/ Gesetzesübersicht

Mittwoch, 09.12.2009 
18.30 Uhr
Littenstr. 11, 10179 Berlin
Arbeitskreis Mediation
ak-mediation@berliner-anwaltsverein.de

Prof. Dr. Andrea Budde Collaborative Law

Dienstag, 15.12.2009
18.00 – 20.00 Uhr
DAV-Haus, Littenstr. 11, 10179 Berlin
30 EUR Mitglieder BAV
50 EUR Nichtmitglieder BAV, zzgl.USt
BAV Anwaltsservice GmbH
Anmeldung:
service@berliner-anwaltsverein.de 
oder per Fax: 030 - 251 32 63

Adalbert Grieß 
Vorsitzender Richter am
Kammergericht

Richter- und Anwaltschaft im Dialog: 
Aktuelle Rechtsprechung 
des Kammergerichts zum Verkehrszivilrecht

Werden auch Sie Mitglied im Berliner Anwaltsverein e.V. !!

Nähere Informationen unter Telefon (030) 251 38 46
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TOP im….
Vorstand am 14. Oktober 2009

DEKRA-Zertifikat wettbewerbs- und berufsrechtswidrig

Unterlassungserklärung
Herr Matthias Möhring hat sich ge-
genüber der Rechtsanwaltskammer
Berlin verpflichtet, 

es zu unterlassen, geschäftsmäßig
die Besorgung fremder Rechtsangel-
genheiten einschließlich der Rechts-
beratung für Dritte vorzunehmen,
Dritten anzubieten oder mit einer
derartigen Tätigkeit zu werben, so-
lange nicht eine dazu von der zustän-
digen Behörde erforderliche Erlaub-
nis erteilt ist, oder die Zulassung zur
Rechtsanwaltschaft erfolgt ist.

Aufruf zur 
Weihnachtsspende 2009

Zu Weihnachten will die Hülfskasse
Deutscher Rechtsanwälte hilfsbedürf-
tige Kolleginnen, Kollegen oder deren
Hinterbliebene bedenken. Zu Weih-
nachten 2008 konnte die Hülfskasse in
229 Fällen Unterstützung in Höhe von
insgesamt 160.300,- € leisten. 60 Kin-
der erhielten Buchgutscheine. Für Be-
träge bis zu 200,- € gilt der vom Kedit-
institut quittierte Beleg als Spendenbe-
scheinigung. Für Beträge über 200,-€
wird eine Spendenquittung unaufgefor-
dert ausgestellt.

Die Spendenkonten der Hülfskasse
Deutscher Rechtsanwälte lauten:

Deutsche Bank Hamburg
Konto-Nr. 0309906, BLZ 200 700 00

Postbank Hamburg
Konto-Nr. 47403-203, BLZ 200 100 20

Die Hülfskasse bittet um Miteilung, wenn
im Kollegenkreis ein Notfall bekannt sein
sollte: www.huelfskasse.de

FA-Ausschuss

Agrarrecht 

Nachdem auch in
Berlin der erste An-
trag auf Verleihung
des Fachanwaltsti-
tels für Agrarrecht
vorliegt, hat der
Vorstand als Mit-
glieder des Fach-
ausschusses be-
stellt:

Die Kollegen Cord
Henrich Heinichen,
Dr.Wolfgang Krü-
ger und Roger
Schwarz. Als Er-
satzmitglied wurde
Dr. Eberhardt
Kühne bestellt.

Nachdem die DEKRA-Certification
GmbH Anfang des Jahres eine wettbe-
werbswidrige Werbung mit einem Zerti-
fikat, das ohne jeden praktischen Bezug
verliehen werden sollte, nach Erlass ei-
ner Einstweiligen Verfügung eingestellt
hatte (vgl. Kammerton, Heft 12/2008
S.478 und Heft 1/2009, S.36), wurde
die Werbung im Herbst umgestellt. Jetzt
wird ein abgewandeltes Zertifikat in
Teilrechtsgebieten beworben. Für des-
sen Erwerb sollen – neben einer theore-
tischen Prüfung durch Multiple-Choice-
Test - praktische Erfahrungen je nach
Gebiet im Umfang von 10 bis 30 Fällen
ausreichen. Diese sollen innerhalb von 4
Jahren bearbeitet sein.

Das LG Köln (AZ 31 0 607/09) hat am
13.10.09 durch Einstweilige Verfügung
die weitere Aussendung der Werbeun-
terlagen untersagt. Eine Entscheidung
im Widerspruchsverfahren ist für den

26.11.09 angekündigt. Wir werden dar-
über zeitnah unter www.rak-berlin.de
berichten.

Der Vorstand  ist nach ausführlicher De-
batte der Auffassung, dass auch die ab-
geänderte Werbung wettbewerbs- und
berufsrechtswidrig ist. Nach § 7 Abs.1
Satz 2 BORA muss, wer qualifizierende
Zusätze,  wie z.B.  das angebotene Zer-
tifikat,  verwendet, neben theoretischen
Kenntnissen auch die praktische Tätig-
keit auf dem benannten Gebiet in er-
heblichem Umfang nachweisen. Das ist
bei 10 oder 30 Fällen in 4 Jahren nicht
der Fall. Das angebotene Zertifikat ist
daher für den Verbraucher irreführend.

Der Vorstand hat daher beschlossen,
alle erforderlichen Schritte gegen die
Werbung für dieses Zertifikat und seine
Verleihung zu ergreifen. Abmahnungen
der beteiligten GmbHs sind erfolgt.
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Bisher gilt: Wer Geld für einen Wahlver-
teidiger hat, wird vom ersten Tag der
Haft an verteidigt. Wer arm ist, be-
kommt den Pflichtverteidiger nach
§ 140 I Nr. 5 StPO erst nach 3 Monaten
Haft.

Diese Gerechtigkeitslücke wird am
1.Januar 2010 endlich geschlossen.
Eine Neuregelung der §§ 140 I Nr. 4,
141 StPO tritt dann in Kraft. Danach ist
allen Beschuldigten, gegen die Unter-
suchungshaft vollstreckt wird und die
noch keinen Verteidiger gewählt ha-
ben, unverzüglich nach Beginn der
Vollstreckung ein Verteidiger zu bestel-
len. Damit hat der Bundesgesetzgeber
einer langjährigen Forderung der An-
waltschaft entsprochen und  For-
schungsergebnissen Rechnung getra-
gen, nach denen verteidigte Beschul-
digte kürzer in U-Haft bleiben als un-
verteidigte Gefangene.

Die Vereinigung Berliner Strafverteidi-
ger hat beschlossen, eine Liste aller an

der Übernahme dieser Pflichtverteidi-
gungen interessierten Kolleginnen und
Kollegen, und zwar unabhängig von ei-
ner Mitgliedschaft in der Vereinigung,
zu führen. Diese Liste soll den Beschul-
digten frühzeitig, möglichst bereits bei
der Polizei, ausgehändigt werden, da-
mit sie eine Auswahl treffen können.
Auf der Liste soll die Fachanwaltsquali-
fikation sowie der Interessenschwer-
punkt vermerkt werden.

Der Vorstand der Rechtsanwaltskam-
mer Berlin befürwortet die Listen-
führung durch die Vereinigung Berliner
Strafverteidiger.  Diese führt bekannt-
lich auch die Notrufliste  und organi-
siert seit vielen Jahren zuverlässig die
Einteilung der kostenlosen Rechtsbera-
tung in den U-Haftanstalten. 

Anmeldungen zur Liste bitte unter
info@strafverteidiger-berlin.de oder per
Fax an die Vereinigung Berliner Straf-
verteidiger, Fax-Nr. 347 812 66.

Vorverlegung des Zeitpunkts
notwendiger Verteidigung bei Haft

Vereinigung Berliner Strafverteidiger führt Liste

Berechnung der 
Beratungshilfe in 
Familiensachen

Das OLG Köln entschied, dass die An-
gelegenheiten Ehegattenunterhalt, Kin-
desunterhalt, Umgangsrecht und eheli-
ches Güterrecht/Hausrat/Vermögens-
auseinandersetzung jeweils eigene An-
gelegenheiten sind, die jeweils eine
eigene Abrechnung rechtfertigen. 

Die Erteilung eines einzigen Berechti-
gungscheins für Beratungshilfe für die
Angelegenheit "Getrenntleben, Ehe-
scheidung, Folgesachen, insbesondere
Unterhaltsfragen, Vermögensauseinan-
dersetzung und Sorgerechtsfragen/
Umgang" mit der Folge, dass nur eine
Angelegenheit abzurechnen sein sollte,
hielt das OLG nicht für richtig. Es wies
darauf hin, dass nach dem Beratungs-
hilfegesetz Beratungshilfe in "Angele-
genheiten" gewährt werde, so dass die
Vergütung, die der Rechtsanwalt nach
den Vorschriften des RVG erhält, auf
die "Angelegenheit" auszurichten sei. 

Dass nur ein Berechtigungsschein er-
teilt worden war, ist nach Auffassung
des OLG nicht maßgebend. Wie die im
Berechtigungsschein genau bezeich-
nete Angelegenheit nachträglich im Ein-
zelnen gebührenrechtlich zu bewerten
sei, obliege nicht dem Rechtspfleger im
Bewilligungsverfahren, sondern sei al-
lein der Beurteilung im anschließenden
Vergütungsfestsetzungsverfahren vor-
behalten.

Der Beschluss des OLG Köln vom
09.02.2009, Az.: 16 Wx 252/08, ist zu
finden in der Rechtsprechungsdaten-
bank NRW unter http://www.justiz.
nrw.de/RB/nrwe2/index.php

Empfang für ehrenamtliches Engagement

Am 14. Oktober begrüßte Präsidentin
Irene Schmid etwa 180 ehrenamtlich für
die anwaltliche Selbstverwaltung enga-
gierte Kolleginnen und Kollegen aus der
Satzungsversammlung, den Anwaltsge-
richten, den 20 Fachanwaltsausschüs-
sen, den Prüfungskommissionen, die
Referendars-AG-Leiter, sowie frühere
und jetzige Vorstandsmitglieder. 

Sie dankte allen für ihre zeitintensive Ar-
beit mit dem Hinweis, dass die anwaltli-
che Selbstverwaltung und die Juristen-
ausbildung ohne ehrenamtliches Enga-
gement gar nicht denkbar wären. Schon
Perikles habe gesagt „Wer an den Din-
gen der Stadt keinen Anteil nimmt, ist
kein stiller, sondern ein schlechter Bür-
ger“. 

Es gelte, der Reduzierung der bürgerli-

chen Freiheit auf die ökonomische Frei-
heit entgegen zu treten. Dafür lieferten
die Anwesenden ein dankenswertes
Beispiel.

Rechtsanwaltskammer Berlin

Hans-Litten-Haus

Littenstraße 9, 10179 Berlin

Tel. 306 931 - 0 Fax: 306 931 - 99

www.rak-berlin.de

E-Mail: info@rak-berlin.de Kammerpräsidentin Irene Schmid bei
der Begrüßung am 14.10.09, Foto: Schick
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Als die Hitlerdiktatur von den Alliierten
zur bedingungslosen Kapitulation ge-
zwungen worden war, ließ sie eine Zu-
sammenbruchsgesellschaft beispiello-
sen Formats zurück. In ihr standen sich
Sieger und Besiegte gegenüber. Nazi-
verfolgte, Holocaust-Überlebende, Män-
ner und Frauen des antifaschistischen
Widerstandes forderten Wiedergutma-
chung und Bestrafung derjenigen, die für
Verbrechen des Dritten Reiches verant-
wortlich waren. Diese Forderung war zu-
gleich ein Ruf nach einer erneuerten Ju-
stiz, die dazu entschlossen und in der
Lage war. Auch für die Alliierten hatte
der Aufbau eines erneuerten Justizwe-
sens oberste Priorität. 

Das war auch die Stunde jener Rechts-
anwälte, die mit dem Nationalsozialis-
mus nichts oder kaum etwas zu tun ge-
habt hatten. Manche dieser Anwälte
wurden im richterlichen Dienst einge-
setzt, andere wurden auf einflussreiche
Positionen gesetzt. Zu ihnen zählte
Dr.Kurt Wergin. Wenn er auch nur kurze
Zeit in gerichtlichen Führungspositionen
tätig war, so waren sie hilfreich bei seiner
späteren Funktionsausübung im Dienst
des anwaltlichen Berufsstandes.1

Wer war Kurt Wergin? Am 20.08.1900 in
Berlin als Sohn eines Versicherungsdi-
rektors geboren, legte er 1918 die Abi-
turprüfung ab. Nach einem sechsmona-
tigen Militärdienst schrieb er sich an der
Juristischen Fakultät der Berliner Univer-
sität ein. Sein Referendarexamen be-

stand er 1922 mit dem Prädikat „gut“.
Ein Jahr später promovierte er an der
Universität Marburg mit der Note
„magna cum laude“; Thema seiner Dis-
sertation: „Die Umstoßung des Ver-
gleichs“. W. gehörte der Berliner Bur-
schenschaft Saravia an. Nach dem As-
sessorexamen, ebenfalls mit dem Prädi-
kat „gut“, arbeitete er kurzzeitig am AG
Weißensee. 1926 erhielt er die Rechts-
anwaltszulassung beim LG Berlin; 10
Jahre später wurde er zum Notar be-
stellt. 

1929 - 1933 im Kammervorstand

Nach seiner Anwaltszulassung enga-
gierte sich W. zunehmend für die Be-
lange seines Berufsstandes. 1929 wurde
er zum Mitglied des Vorstandes der
Rechtsanwaltskammer Berlin gewählt. 

Unmittelbar nach der Machtübernahme
Hitlers begann der Terror auch gegen
Anwälte. Zu den ersten Opfern zählten
Anwälte, die sich in politischen Prozes-
sen als Verteidiger den Zorn der Nazis
zugezogen hatten. Eine Boykottstim-
mung wurde geschürt, die sich insbe-
sondere gegen jüdische Anwälte
richtete2. Es entwickelte sich eine
rechtspolitische Atmosphäre, die auf
Gleichschaltung und Anpassung der An-

waltschaft und ihrer Standesorganisa-
tion gerichtet war. In dieser Situation be-
schloss der Vorstand der Berliner An-
waltskammer am 28.3.1933, dass
„sämtliche Mitglieder“ mit Rücksicht auf
die politische Entwicklung ihr Amt zur
Verfügung stellen3.

Die „Wahl“ des neuen Vorstandes fand
am 22.4.1933 statt. Über Verlauf und Er-
gebnis ging ein Bericht4 an Roland Freis-
ler, damals Ministerialdirektor im preußi-
schen Justizministerium. Mehr als 700
Anwälte nahmen an der Versammlung
teil, die vom neuen Vorsitzenden der
Kammer, Neubert, in „Parteiuniform“ ge-
leitet wurde. Das von Angst und Hysterie
geprägte Klima der Zusammenkunft
lässt sich bereits daran erkennen, dass
es keiner wagen konnte, gegen die ein-
schüchternde Anwesenheit von 300
„Zuhörern“, allesamt in SA-Uniform, zu
opponieren. Die Wahl wurde in „Abände-
rung der Geschäftsordnung durch Zuruf
ohne Aussprache in einem Wahlgang
vorgenommen“. Die „gemeinschaftliche
Liste“ der NSDAP sei mit zwei Gegen-
stimmen gewählt worden. Die Versamm-
lung hätte eine halbe Stunde gedauert.
Über die Zusammensetzung des neuen
Vorstandes wurde mitgeteilt: 24 Vor-
standsmitglieder gehören der NSDAP an
oder stehen ihr nahe, 6 Mitglieder
gehören zum „Stahlhelm“ oder zur
DNVP und 3 Mitglieder könnten als
rechts stehend gelten. Unter den neuen
Vorständen waren 6 Anwälte, die auch
dem alten Vorstand angehört hatten.
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Ein Anwalt von Rang: Dr. Kurt Wergin
Aus Anlass des 130 jährigen Bestehens der Rechtsanwaltskammer Berlin schreibt Vizepräsident Dr. Marcus Mollnau*

über den ersten Nachkriegspräsidenten - 1. Teil: Weimarer Zeit und NS-Herrschaft

* Der Beitrag wäre ohne die Unterstützung und
weiterführenden Hinweise des Geschäftsführers
der Kammer, Hans-Joachim Ehrig, nicht möglich
gewesen. Ihm gilt mein besonderer Dank.

1 Wenn noch viele Jahre später ein Vorsitzender
Richter seinem Referendar respektvoll zuraunte
„Heute kommt Rechtsanwalt Wergin“, belegt
auch dies das besondere Ansehen W.s  in der
Berliner Rechtspflege. Vgl. Gerhard Jungfer, Die
Rechtsanwaltskammer Berlin von ihrer Wieder-
gründung im Jahre 1945 bis heute, in:
Jungfer/König, 125 Jahre Rechtsanwaltskammer
Berlin (Festschrift), Berlin 2006, S. 28. 

2 Angelika Königseder, Recht und nationalsoziali-
stische Herrschaft, Berliner Anwälte 1933-1945,
Bonn 2001, S. 20ff.

3 Ebenda, S. 67 und Jungfer/König, Festschrift,
aaO, S. 230.

4 Schreiben des (neuen) Vorsitzenden Reinhard
Neubert namens des Vorstandes der Anwalts-
kammer Berlin an das Preußische Justizministe-
rium vom 22.4.1933, BAB DP1 SE 812, doku-
mentiert: Königseder, aaO, S.251f. und Jung-
fer/König, Festschrift, aaO., S. 233. Die nachfol-
genden Angaben sind diesem Bericht
entnommen.

Dr. Kurt Wergin
Präsident der Rechtsanwaltskammer

Berlin von 1946 bis 1971
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Welche Motive die Mitglieder des vorhe-
rigen Vorstandes hatten, dem Rücktritts-
beschluss zuzustimmen, wäre anwalts-
geschichtlich durchaus von Interesse.
Eine Motivanalyse könnte beispielsweise
dazu beitragen, die Arbeit der Vorstände
der Berliner Anwaltskammer während
der Hitlerdiktatur und der ersten Nach-
kriegsjahren zu erhellen. Von Bedeutung
ist vor allem, ob und in welchem Maße
es Kontinuität oder Diskontinuität im
Denken und Handeln gab und wie sich
dies auf die berufspolitische Arbeit aus-
wirkte.5

Dass der Beschluss des Vorstandes, ge-
schlossen zurückzutreten, den Weg für
ein folgenschweres Revirement in der
Führungsebene der Berliner Anwalt-
schaft freimachen würde, musste in der
gegebenen Situation allen Vorstandsmit-
gliedern klar gewesen sein.6 Die Be-
drängnis, in die die jüdischen und demo-
kratisch gesinnten Anwälte in den ersten
Monaten des Jahres 1933 immer mehr
gerieten, war mit Händen zu greifen. Und
wenige Wochen vor dem fraglichen Be-
schluss hatte der Kammervorstand beim
preußischen Innenminister gegen die
Festnahme der Rechtsanwälte Alfred
Apfel, Ludwig Barbasch und Hans Litten
protestiert. Bemerkt wurde, der Brief sei
keineswegs aus Sympathie für die kom-
munistische Partei verfasst worden. Wei-
ter hieß es, man schreibe aus dem
Wunsch heraus zu verhüten, „dass
durch die Verhaftung der Anwälte auch
ihre Auftraggeber und damit letzten En-
des die Interessen der Rechtspflege be-
einträchtigt werden konnten; daneben
leitet uns die Absicht, falls etwa ein un-

serer Aufsicht und unserer Fürsorge un-
terstellter Anwalt irrtümlich in den Ver-
dacht staatsfeindlicher Bestrebung gera-
ten sein sollte, zu helfen.“ 7

1933 “aus dem Amt entfernt”

Was W. betrifft, so erwähnte er nur indi-
rekt und mit einer umschreibenden For-
mulierung den Beschluss in einem nach
dem Zweiten Weltkrieg verfassten Le-
benslauf. Er schrieb: „Aus diesem Amt
(gemeint ist seine Mitgliedschaft im Vor-
stand – M.M.) wurde ich bei der Auflö-
sung und Umbildung des Vorstandes
der Rechtsanwaltskammer Berlin 1933
entfernt.“ Eine Aussage, die gleicher-
maßen interpretationsfähig wie interpre-
tationsbedürftig ist. Diese Interpretation
kann aber nicht abgekoppelt vom bio-
grafischen Umfeld W.s erfolgen. Zum ei-
nen ist auf W.s rechtpolitische Sozialisa-
tion in der Weimarer Republik hinzuwei-
sen. W. war Mitglied der Demokrati-
schen Partei, die dem aufsteigenden
Nationalsozialismus kritisch gegenüber
stand. Als die Existenz der Weimarer Re-
publik auf der Kippe stand, wählte er im
November 1932 nach eigenem Bekun-
den die SPD.8 Dies geschah in der An-
nahme, damit die antinazistischen Kräfte
zu stärken und der NSDAP den Weg zur
Macht verstellen zu können.

Zum anderen lehnte es W., trotz mehrfa-
cher Aufforderung, ab, in die NSDAP
einzutreten. Daraufhin verlor er 1934 sei-
nen Justitiarposten bei den Berliner Ver-
kehrsbetrieben.

Nach dem Machtantritt der Nazis vertrat
W. Mandanten, die aus politischen oder
rassistischen Gründen verfolgt wurden.
Dass er die Interessen jüdischer Man-
danten vertrat, trug ihm ein Disziplinar-
verfahren ein, das der Nationalsozialisti-
sche Rechtswahrerbund (NSRB), dem er
einige Zeit vorher beigetreten war, gegen
ihn anhängig gemacht hatte. Das Verfah-

ren wurde jedoch aufgrund einer Amne-
stieverordnung eingestellt. 

Welche Gründe W. hatte, in den NSRB
einzutreten, ist unklar. Die Vermutung
liegt nahe, dass er nach der Ablehnung,
in die NSDAP einzutreten, diesen Schritt
aus Gründen des beruflichen Selbst-
schutzes gehen musste. Unmittelbar
nach der Machtübernahme Hitlers wurde
der Druck auf Rechtsanwälte erhöht,
dem NSRB beizutreten. In den Augen
der Nazis galt die Mitgliedschaft in die-
ser Vereinigung als das Mindeste an
Loyalitätsbezeugung der im Rechtsbe-
trieb des Dritten Reiches Tätigen. Offizi-
ell wurde der NSRB als juristische Be-
rufsorganisation dargestellt, die jene ver-
einigte, die im Reich „Arbeit am Recht“
leisteten.

Wahlverteidiger Bonhoeffers

Dass W. wegen der Vertretung jüdischer
Mandanten in politische Bedrängnis ge-
riet, die in jenen Zeiten rasch und unum-
kehrbar zur existenziellen Bedrohung
werden konnte, entmutigte ihn nicht,
weiterhin politisch schwierige Mandate
zu übernehmen. Zwei Beispiele: W. ver-
teidigte als Wahlverteidiger Dietrich Bon-
hoeffer vor dem Reichskriegsgericht 9.
Auch beriet W. die Schweizer Gesandt-
schaft in Schutzmachtangelegenheiten
und übernahm in ihrem Auftrag die Ver-
teidigung von britischen Kriegsgefange-
nen vor deutschen Kriegsgerichten. Ein
Umstand, dem in den Augen der Justiz-
offiziere der Alliierten Kommandantur
besonderes Gewicht zukam, als sie über
den beruflichen Einsatz W.s zu entschei-
den hatten. Zutreffend hieß es deshalb
später, es wäre selbstverständlich gewe-
sen, dass sich „nach dem Zusammen-
bruch die Blicke der neuen Justiz auf ei-
nen solchen Mann richteten“10. 

(wird fortgesetzt)
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5 Der Vorstand der RAK Berlin hat sich der ge-
schichtlichen Verantwortung gestellt und jüngst
zu dieser Fragestellung einen Ausschuss einge-
setzt. Nach einer ersten Analyse war unter den
Mitgliedern des ersten Nachkriegsvorstandes ein
Anwalt, der der NSDAP angehörte, ein anderer
war beim SA-Landsturm gewesen. Neun waren
Mitglieder des Rechtswahrerbundes. Sieben Mit-
glieder waren aus politischen oder rassistischen
Gründen in den Jahren der Hitlerdiktatur verfolgt
oder Repressalien ausgesetzt gewesen.

6 Eine andere Deutungsmöglichkeit findet sich bei
Krach. Er schreibt, vielleicht hätten die Vor-
standsmitglieder geglaubt, mit einem frühzeiti-
gen Rücktritt und anschließenden Neuwahlen die
neuen Machthaber zufrieden stellen zu können.
Tillmann Krach, Rechtsanwälte in Preußen, Mün-
chen 1991, S. 216.  

7 Schreiben von Ernst Wolff vom 3.3.1933 namens
des Vorstandes der Anwaltskammer Berlin an
das Preußische Innenministerium, Geheimes
Preußisches Staatsarchiv Berlin Rep. 84a Nr.
20155, dokumentiert: Königseder, aaO, S. 67
und Jungfer/König, Festschrift, aaO., S. 226.

8 Diese und die folgenden Angaben nach Mittei-
lungen W.s  in verschiedenen Fragebögen von
1945/1947, Landesarchiv Berlin (LAB) Rep. 068
Nr. 3926.

9 Dem nachdrücklichen Engagement Gerhard
Jungfers ist es zu verdanken, dass eine mit
handschriftlichen Korrekturen und Ergänzungen
versehene Durchschrift der unter dem 29.4.1944
von W. für Bonhoeffer verfassten Verteidigungs-
schrift an das Reichskriegsgericht erhalten blieb.
Die Schrift konnte jetzt in das Archiv der RAK
Berlin eingegliedert werden. 

10 Anwaltsblatt 1965, 303.
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3. Berliner Symposium zur

Gerichtlichen Mediation 

am 21. Januar 2010

Zusammen mit dem Präsidenten des
Landgerichts Berlin und der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
lädt die Rechtsanwaltskammer Berlin
zum 3. Berliner Symposium zur Ge-
richtlichen Mediation am 21.01.2010 in
die Räume des Deutschen Anwaltsin-
stituts e.V. in Berlin, Voltairestr.1, ein.

Das Seminar bietet ein sehr vielseiti-
ges Programm. Ab 9.30 Uhr dauert je-
der Programmpunkt nicht länger als 30
Minuten: Zu Beginn streiten RA Guido
Rasche, Münster, und Richter am LG
Berlin Dr. Robert Maiazza über die
Frage: “Gerichtliche Mediation - nein

danke?!”. Anschließend referiert 
Dr. Heinrich Zwanzger, Terraklis GmbH,
über einen Fallvergleich gerichtsinter-
ner/außergerichtlicher Mediation. 

Professorin Ulla Gläßer, Europa-Uni-
versität, und Prof. Reinhard Greger
von der Friedrich-Alexander-Univer-
sität Erlangen-Nürnberg berichten
über den Nutzen und den Mehrwert

Gerichtlicher Mediation. Über Mo-
delle der gerichtlichen Verweisung an
außergerichtliche Mediatoren in Polen
berichten Jolanta Zagajewska, Richte-
rin und Mitarbeiterin des Polnischen
Ministeriums für Justiz und Manuela
Plizga-Jonarska, Mediatorin am Kreis-
gericht Wroclaw, unter der Überschrift:
“Dürfen wir Sie herausbitten?”.

Rechtsanwalt Michael Plassmann,
Vorstandsmitglied und Mediationsbe-
auftragter der Rechtsanwaltskammer
Berlin wird vor der Mittagspause vor-
tragen zu “Gerichtlich, gerichtsnah

oder außergerichtlich - wie aus Soli-

sten ein Orchester werden könnte”.

Zwischen 14 und 16 Uhr werden sechs
unterschiedliche Arbeitsgruppen an-
geboten, deren Themen sich im voll-
ständigen Programm unter www.rak-
berlin.de in Aktuelles/Termine finden.

Es wird um Anmeldung bis zum

08.01.2010 gebeten. Die Teilnahmege-
bühr beträgt 45,- €.

Klageerhebung per E-Mail? 
Online-Interview mit Vorstands-

mitglied Dr. Andreas Köhler

Das Finanzgericht Düsseldorf hat mit
Urteil vom 09.07.2009 (16 K 572/09 E)
entschieden, dass eine Klageerhe-
bung per E-Mail wirksam erfolgen
kann, ohne dass der E-Mail eine quali-
fizierte digitale Signatur beigefügt war. 

Fragen zu dieser Entscheidung beant-
wortet Rechtsanwalt und Steuerbera-
ter Dr. Andreas Köhler, Vorstandsmit-
glied der RAK Berlin unter www.rak-
berlin.de in der Nachricht vom
15.10.2009.

Dr. Köhler kommt zu dem Ergebnis,
dass ein Erfordernis der qualifizierten
elektronischen Signatur bei fristwah-
renden E-Mails (vorab per E-Mail, Ori-
ginial folgt), nicht besteht. 

Darüber hinaus schildert er, inwiefern
bundesweit auf elektronischem Weg
Klage erhoben werden kann.

EuGH zur freien Anwaltswahl bei Rechtsschutzversicherungen

Der EuGH hat in der Rechtssache 
C-199/08 am 10. September entschie-
den, dass sich ein Rechtsschutzver-
sicherer in dem Fall, dass eine größere
Anzahl von Versicherungsnehmern
durch dasselbe Ereignis geschädigt ist,
nicht das Recht vorbehalten kann,
selbst den Rechtsvertreter aller betroffe-
nen Versicherungsnehmer auszuwählen. 

Dem Urteil lag ein Vorabentscheidungs-
verfahren in einem Rechtsstreit zwi-
schen einem österreichischen Staatsan-
gehörigen und der UNIQA Sachversi-
cherung AG zu Grunde. Der Versiche-
rungsnehmer hatte nach der Insolvenz
eines Wertpapierdienstleisters, durch
die auch weitere Versicherungsnehmer
der UNIQA geschädigt wurden, einen
Rechtsanwalt mit seiner Vertretung im
Konkursverfahren gegen den Wertpa-
pierdienstleister beauftragt. Unter Beru-
fung auf die vereinbarten Allgemeinen
Bedingungen für Rechtsschutzversiche-

rer lehnte die UNIQA eine Kostenüber-
nahme ab. Diese sahen vor, dass in Fäl-
len von Sammelklagen oder Musterpro-
zessen die Versicherung einen Rechts-
vertreter bestimmen kann. Der Versi-
cherungsnehmer wandte dagegen ein,
dass eine solche Klausel nicht mit der
Richtlinie 87/344/EWG des Rates vom
22. Juni 1987 zur Koordination der
Rechts-und Verwaltungsvorschriften für
die Rechtsschutzversicherungen verein-
bar und deswegen unwirksam sei. 

Gegen die Auffassung der UNIQUA AG
sprechen nach Ansicht des EuGH vor
allem systematische Überlegungen.
Viele Vorgaben der Richtlinie würden,
wenn man dieser Ansicht folgte, bedeu-
tungslos werden. Zudem solle durch die
Richtlinie ein umfassender Schutz des
Versicherungsnehmers gewährleistet
werden.

Die Entscheidung findet sich unter
http://curia.europa.eu

BRAK für 
absolutes Abhörverbot 

in Anwaltskanzleien

Die Bundesrechtsanwaltskammer hat in
einer Pressemeldung vom 27.10.2009
die Vereinbarung der Regierungskoali-
tionen zum anwaltlichen Berufsgeheim-
nisschutz begrüßt. CDU und FDP ha-
ben sich im Koalitionsvertrag darauf ge-
einigt, die Strafprozessordnung so zu
ändern, dass künftig nicht mehr nur
Strafverteidiger, sondern alle Rechtsan-
wälte vor Abhörmaßnahmen im Rah-
men der Strafverfolgung Dritter ge-
schützt sind. Die gesetzliche Differen-
zierung, die von der Vorgängerregie-
rung erst vor zwei Jahren eingeführt
wurde, soll deshalb nach dem Willen
der Koalitionsparteien wieder aufgeho-
ben werden.

Axel C. Filges, Präsident der BRAK,
bringt in der Presseerklärung seine
Freude darüber zum Ausdruck, dass
die  anwaltliche Zwei-Klassen-Gesell-
schaft wieder abgeschafft werde.
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Anmeldung: Zur Fortbildung am ____________________ melde ich an: 

Die Anmeldung ist bei Gebührenpflicht erst verbindlich, wenn 8 Tage vor der

Veranstaltung die Teilnahmegebühr eingegangen ist. Bitte überweisen Sie die
Teilnahmegebühr auf das Konto der Rechtsanwaltskammer Berlin bei der Deutschen
Bank, BLZ 100 700 24, Konto-Nr. 1303 452 00, unter Angabe des oben für die Veran-
staltung angegebenen Stichworts. Bitte geben Sie für den Fall kurzfristiger Änderun-
gen Ihre Email-Adresse an: 

Berlin, am ___________ Unterschrift:______________________________________

Stempel

Rechtsanwaltskammer Berlin
Fortbildung
Littenstraße 9
10179 Berlin
Fax-Nr. 306 931 - 99

Veranstaltungen der Rechtsanwaltskammer Berlin 
Ausgebucht: Italienisch in der Anwaltskanzlei (17.11. und. 24.11.09), Haftungsrecht der Rechtsanwältinnen und 

Rechtsanwälte (25.11.09). RAK ist angegeben, wenn das Seminar in der 4. Etage der RAK, Littenstr. 9, 10179 Berlin, stattfindet. 
Die Anmeldeunterlagen finden sich unter www.rak-berlin.de in Aktuelles/Termine. 

Termin/ Ort/ Gebühr Dozentin/Dozent Thema

Zwangsvollstreckungspraxis

Mit oder ohne Sicherheitsleistung / Sicherungsvollstreckung / Vollstreckungs-
hindernisse / Organe der Zwangsvollstreckung / Vollstreckung wegen einer
Geldforderung / Vollstreckung wegen anderer Ansprüche als Geldforderungen u.a.

Monika Wiesner,

geprüfte Bürovorste-

herin im Rechtsan-

walts- und Notarfach

Freitag, 20.11.2009,

13.30 - 18.30 Uhr, RAK
40,- €, Üwsg: Zwangs-
vollstreckunR 20.11.09

Der Rechtsanwalt, der Mandant und sein Rechtschutzversicherer

Die Begründung und Abwicklung eines Mandatsverhältnisses unter besonderer
Berücksichtigung der Beteiligung eines Rechtsschutzversicherers auf Seiten
des Auftraggebers. (Eine Orientierung für Berufsanfänger)

RAuN Wolfgang 

Gustavus und 
RA Michael Rudnicki,
Vorstand RAK Berlin

Freitag, 27.11.2009, 

14-18 Uhr, RAK, 40,-€,
Üwsug: RA, Mandant
und RSV am 27.11.09

Die steuerlichen Belange einer Rechtsanwaltskanzlei für Berufsanfänger

Teil 1 am 30.11.2009: Die Umsatzsteuer: (StB Ahrens)

Teil 2 am 07.12.2009: Finanzbuchhaltung und Ertragssteuer (StBin Seyerlein-
Busch, RA und StB Ellermann)

RA Nobert Eller-

mann, Björn Ahrens,

Christine Seyerlein-

Busch, alle Steuerbe-
rater

Montags, 30.11.09

und 07.12.09 jeweils 14
- 18 Uhr; RAK Berlin,
50,- € (insges.), Über-
weisung: Steuerliche
Belange ab 30.11.2009

RVG 2009 (auch für Berufsanfänger)

Neue Rechtssprechung, Gesetzesänderungen, neue Entwicklungen beim
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, erste Erfahrungen mit dem neuen Recht der
Vergütungsvereinbarung einschließlich der Erfolgshonorarvereinbarung. 

RAuN, FA VerkehrsR

Herbert P. Schons., 
Vors. Gebührenrefe-
rentenkonferenz

Freitag, 04.12.2009, 
14 - 18.30 Uhr, RAK,
50,- €, Überweisung:
RVG 2009 am 04.12.09

Seminar zum privaten Bankrecht 2010 - Kapitalanlagefinanzierung und

Anlageberatung - 

Programm siehe www.rak-berlin.de in Aktuelles/Termine

Richter am Landge-

richt Dr. Bernhard

Dietrich, Berlin

Freitag, 12.02.2010,

14-18 Uhr, RAK Berlin,
50,- €; 
Üwsg.: BankR 12.02.10

Die Existenzgründung als Rechtsanwalt 

Welche Voraussetzungen bestehen für eine Kanzleigründung in persönlicher
und sachlicher Hinsicht? Welches Kapital ist für die Gründung und den Betrieb
einer Anwaltspraxis notwendig? 

RAuN Wolfgang Gu-

stavus, Finanzber.

Jörg Schröder, Stb.

Frank Staenicke 

Dienstag, 01.12.2009,

15 - 18 Uhr, RAK, 30,-€
Üwsg: Existenzgrün-
dung am 01.12.09

Seminar Personalvertretungsrecht

In diesem Seminar soll ein einführender Überblick über das Personalvertre-
tungsrecht des Landes Berlin und des Bundes vermittelt werden.  Anhand von
Streitfällen aus der gerichtlichen Praxis werden Probleme erörtert, die für die
anwaltliche Beratung von Bedeutung sein können. 

Vorsitz. Richter am

VG Johann Weber,
Vorsitzender einer Per-
sonalvertretungskam-
mer

Donnerstag, 10.12.09,

14 - 19 Uhr, RAK Ber-
lin, 40,- €, 
Überwsg: Personalver-
tretung am 10.12.09
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1. Berufsausbildung/

Zwischenprüfung

Prüfungstermin

Die Zwischenprüfung findet am Montag,
25.01.2010 statt und beginnt um 8.30
Uhr.

Prüfungsorte

Auszubildende des OSZ II Potsdam:

Seminaris Seehotel Potsdam
An der Pirschheide 40, 14471 Potsdam

Auszubildende des OSZ Cottbus:

OSZ 2 Spree-Neiße
Makarenkostr. 8/9, 03050 Cottbus

Auszubildende des OSZ Neuruppin:

Oberstufenzentrum 
Ostprignitz-Ruppin
Alt-Ruppiner Allee 39, 
16816 Neuruppin

Es wird gebeten, die Auszubildenden
über den Inhalt dieser Mitteilung zu un-
terrichten.

Die Anmeldung zur Zwischenprüfung
und die Einzahlung der Prüfungsgebühr
hat 6 Wochen vor dem Prüfungstermin
zu erfolgen.

Die Prüfungsgebühr in Höhe von 85,00 €

ist auf das Konto der Rechtsanwalts-
kammer bei der

Brandenburger Bank
Kontonummer: 60 50 000
Bankleitzahl:    160 620 73

zu überweisen.

Weiteres zur Anmeldung und Zulassung
zur Prüfung ist der Prüfungsordnung zu
entnehmen.

2. Zulassungen und Aufnahmen im

Kammerbezirk Brandenburg

RA Carsten Gondolatsch

c/o RA Dr. Becker & Partner
Am Neuen Garten 19, 14469 Potsdam

RAin Nadine Busch

c/o RAe Lohlein & Koll.
Hevellerstraße 8, 14776 Brandenburg

RAin Alina Miethling

Goethestraße 17, 14612 Falkensee

RA Steffen Dietzel

Kastanienallee 7, 14548 Caputh

RA Dr. Christian Jäkel

Berliner Straße 37, 15907 Lübben

RA Albrecht Meiske

E.-Thälmann-Str. 80, 
15374 Müncheberg

RAin Sandra Szabó

Börnicker Chaussee 1, 16321 Bernau

RA David Bode

Breitscheidstraße 54, 16321 Bernau

RAin Melanie Schwandtke

c/o Wollmann & Koll. GmbH
Bahnhofstraße 31, 17268 Templin

Mitgeteilt
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Mitgeteilt

Rechtsanwaltskammer
des Landes Brandenburg

Grillendamm 2, 14776 Brandenburg

Telefon (03381) 25 33-0
Telefax (03381) 25 33-23
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Reparatur durch
Fachwerkstatt 

ist wertbildendes
Merkmal

Die Reparatur eines Kfz in einer Mar-

kenwerkstatt ist ein wertbildendes

Merkmal, das zur Abrechnung von

entsprechenden Stundenverrech-

nungssätzen auch bei der fiktiven

Schadensermittlung berechtigt. Der

Verweis des Versicherers auf eine

freie, günstigere Werkstatt ist nicht

statthaft. (Leitsätze des Bearbeiters)

In einem Prozess eines Unfallgeschä-
digten gegen einen Haftpflichtversiche-
rer ging es um die Erstattung von Repa-
raturkosten nach einem Verkehrsunfall.
Grundlage des Anspruchs waren nicht
die tatsächlich entstandenen Kosten
sondern die fiktiven Reparaturkosten,
die ein Schadensgutachten auswies.
Das Gutachten berücksichtigte die Re-
paraturkosten, die in einer markenge-
bundenen Fachwerkstatt angefallen
wären, was dem Versicherer missfiel. Er
wies den Geschädigten auf die Repara-
turmöglichkeit einer freien, günstigeren
Werkstatt hin. Unter Berücksichtigung
des Porsche-Urteils des BGH entschied
das Amtsgericht Mitte, dass der Ge-
schädigte - auch bei fiktiver Schaden-
berechnung - die Stundenverrech-
nungssätze einer Markenwertstatt er-
setzt verlangen kann. Diese Rechtsauf-
fassung sei trotz entsprechender
Kurzbezeichnung des BGH-Urteils nicht
auf Automarken der Oberklasse be-
schränkt. Eine andere Auffassung, wie
sie die Haftpflichtversicherer gelegent-

lich zu vertreten versuchten, entspräche
einer Klassenjustiz nach Automarken
und verstieße gegen Art. 3 Abs. 1 GG.
Das Schadensgutachten könne aus-
drücklich die Stundenverrechnungs-
sätze mehrerer Fachwerkstätten
berücksichtigen. Ein Erfordernis, sich
nur an den Kosten einer bestimmten
Werkstatt zu orientieren, gebe es nicht. 

Der Verweis auf eine freie Werkstatt sei
nicht statthaft. Der Geschädigte habe
Anspruch auf vollständige Beseitigung
des entstandenen Schadens. Insofern
das Fahrzeug in Bereichen beschädigt
sei, die vorher im werkseitig ausgeliefer-
ten Zustand waren, so könne der Scha-
den nur durch eine markengebundene
Fachwerkstatt beseitigt werden. Die Re-
paratur in einer Markenwerkstatt sei am
Markt ein wertbildender Faktor, der bei-
spielsweise mit der Scheckheftpflege
verglichen werden könne. Auch Alter
und Laufleistung eines Fahrzeuges
seien für die Frage nach der Wahl der
Werkstatt irrele-
vant. Vorteile, die
durch eine Repara-
tur eines alten
Fahrzeuges ent-
stünden seien nach
den altbewährten
Grundsätzen des
Abzuges „neu für
alt” auszugleichen. 

Im Übrigen, so das
AG Mitte, sei es ge-
richtsbekannt, dass
die Auswahl von
freien Werkstätten
durch Haftpflicht-
versicherer der Ma-
nipulation der Ge-
richte diene. Die
vom Versicherer ins
Feld geführten gün-
stigeren Stun-
densätze würde oft
nur bestimmten
Kunden – u.a. den
Versicherern – ein-
geräumt. Das
Amtsgericht ließ
auch den Einwand
nicht gelten, der
Geschädigte berei-

chere sich bei fiktiver Abrechnung der
teuren Stundensätze der Markenwerk-
statt. Eine derartige Argumentation ver-
kenne, dass es nicht zwei verschiedene
Arten von Schäden – einen fiktiven und
einen realen – sondern nur zwei Arten
der Schadensermittlung gebe. Wenn
der Schaden einmal rechtskräftig fest-
gestellt sei, sei es egal, ob er auf kon-
krete oder fiktive Art und Weise berech-
net sei. Beide Arten seien nach dem Ge-
setz zulässig. 

Zum Abschluss kritisierte das AG Mitte
den Teil der Begründung des Porsche-
Urteils, mit dem Haftpflichtversicherer
gern argumentieren, die Mehrheit ver-
stehe das BGH-Urteil falsch. Bei den
betreffenden Passagen handele es sich
„um sog. obiter dicta, die wie - BGH-
Entscheidungen auch sonst - nicht bin-
dend sind. Anscheinend wollte die Vor-
sitzende des VI. Zivilsenats mal wieder
eine so genannte ‚Segelanweisung’ er-

Urteile
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Urteile
und andere 
Entscheidungen

Die Rubrik wird betreut 
von Eike Böttcher 
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teilen - was angesichts des heftigen
Streits der aufgrund der Unklarheiten
entstanden ist, offensichtlich gründlich
‚in die Hose gegangen’ ist.“

(Anm. d. Bearb.: Mit ähnlicher, aber kür-
zerer Begründung entschied das AG
Mitte einen weiteren Fall zugunsten des
Geschädigten, Az.: 3 C 3018/09).

AG Mitte, Urteil vom 23.06.2009 – Az.:
111 C 3137/08

(eingesandt von 
RA Christoph Wuttke, Berlin)

Eigener Streitwert
für Antrag auf 

Zutrittsgewährung
Wird neben dem Antrag auf Duldung

von Modernisierungs- und Instand-

setzungsarbeiten ein eigener, zeitlich

konkret bestimmter Antrag auf Ge-

währung des Zutritts zur Wohnung

für Vermessungs- und Planungsar-

beiten gestellt, so kann dieser Antrag

einen eigenen Streitwert haben. (Leit-

satz des Bearbeiters)

Im Rahmen einer Klage auf Duldung von
Modernisierungs- und Instandsetzungs-
arbeiten wurde der beklagte Mieter auch
auf Gewährung des Zutritts zu den Miet-
räumen an zwei Tagen für Vermes-
sungs- und Planungsarbeiten in An-
spruch genommen. Für diesen zweiten
Klageantrag ermittelten die Klägeran-
wälte einen eigenen Streitwert. Bei der
Kostenfestsetzung wurde dieser Streit-
wert vom Landgericht Berlin allerdings
nicht berücksichtigt. Das per Streitwert-
beschwerde angerufene Kammergericht
sah dies anders. Nach Auffassung des
KG-Senats kommt dem Anspruch auf
Zutrittsgewährung neben dem Dul-
dungsanspruch eine eigenständige pro-
zessuale Bedeutung und ein eigener
Wert zu. Richtig sei, dass der Verurtei-
lung zur Duldung von Modernisierungs-
und Instandsetzungsmaßnahmen eine
vollstreckbare Verpflichtung zu einem
Tun (hier: Zutrittsgewährung für Ver-
messungsarbeiten) nach § 890 ZPO be-
inhalten kann. Hier habe der Kläger al-
lerdings Zutritt für einen ganz konkreten,
vorher bestimmten Zeitraum verlangt.
Dies gehe über die allgemein gehaltene
und nach § 890 ZPO vollstreckbare Dul-
dungsverpflichtung hinaus. Diesem kon-
kreten Begehren sei demnach auch
wertmäßig eine eigene Bedeutung bei-
zumessen, da diese zeitlich konkret be-
stimmte Verpflichtung nach Auffassung
des KG auch separat nach §§ 887, 888
ZPO vollstreckbar wäre. Jedenfalls sei
der gesonderte Klageantrag geeignet,
etwaigen Unwägbarkeiten bei der
Durchsetzung des Duldungsanspruchs
im Rahmen der Vollsteckung für die Pla-
nungs- und Vermessungsarbeiten durch
Erstreiten eines konkreten Titels vorzu-
greifen und insoweit Streit im Rahmen
der Vollstreckung zu vermeiden, woraus
sich ein eigenständiger Wert des An-
trags ergebe. Das KG setzte für den
Wert 1/12 des Streitwertes des An-
spruchs auf Duldung der Modernisie-
rungs- und Instandsetzungsarbeiten an.

KG, Beschluss vom 22.08.2009 – Az.:
22 W 47/09

(Eike Böttcher)

Ureile
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§ 15a RVG und 
die Altfälle: 

KG widerspricht
OLG Stuttgart

Die Anrechungsvorschrift des § 15a

RVG ist auf die Altfälle nicht anwend-

bar, bei denen der unbedingte Auf-

trag zur Erledigung derselben Ange-

legenheit vor Inkrafttreten der Vor-

schrift erteilt wurde. (Leitsatz des Be-

arbeiters)

In einem Verfahren, dass in zweiter In-
stanz durch Vergleich beendet wurde,
stritten die Anwälte noch um die Ko-
stenquote. Der Klägeranwalt war mit der
Sache bereits vorprozessual befasst.
Für die erste Instanz brachte er gleich-
wohl eine 1,3 Verfahrensgebühr in An-
satz, was der Beklagtenvertreter aller-
dings nicht akzeptieren wollte. Er ver-
misste die Anrechnung der vorprozes-
sualen Geschäftsgebühr auf die
Verfahrensgebühr (hier: 0,65 Gebühr),
während der Klägervertreter den vollen
Ansatz im Hinblick auf den neuen § 15a
RVG für rechtmäßig erachtete. Das
Kammergericht schloss sich der Ansicht
des Beklagtenvertreters an und kürzte
die Verfahrensgebühr um die vorprozes-
sual entstandene Geschäftsgebühr.
Diese Praxis beruhe auf der gefestigten

Rechtsprechung des BGH, die eine An-
rechnung bei Gegenstandsgleichheit
vorsehe. Die Einführung von § 15a RVG
ändere daran nichts, denn gemäß § 60
Abs. 1 Satz 1 RVG sei die Vergütung
nach dem bisherigen Recht zu berech-
nen, wenn der unbedingte Auftrag zur
Erledigung derselben Angelegenheit im
Sinne des § 15 RVG vor Inkrafttreten der
Gesetzesänderung erteilt worden sei.
Anders als das OLG Stuttgart, dass §
15a RVG auf sogenannte Altfälle anwen-
den will (siehe Berliner Anwaltsblatt
2009, Seite 312), könne man auch nicht
zu der Auslegung kommen, dass in §
15a RVG keine Gesetzesänderung, son-
dern lediglich eine Klarstellung der
schon immer geltenden Rechtslage zu
sehen sei. Der Gesetzgeber habe die
Einführung von § 15a RVG ausdrücklich
mit dem Verständnis des Bundesge-
richtshofs von der Anrechnungsvor-
schrift begründet, welches zu unbefrie-
digenden Ergebnissen führe. Den Parla-
mentariern zufolge sei die hälftige An-
rechnung der Geschäftsgebühr für die
außergerichtliche Vertretung auf die Ver-
fahrensgebühr für die Vertretung im Pro-
zess dafür verantwortlich, dass eine ko-
stenbewusste Partei die außergerichtli-
che Einschaltung eines Rechtsanwalts
ablehnen und ihm stattdessen sofort
Prozessauftrag erteilen müsste. Darüber
hinaus war der Gesetzgeber der An-
sicht, dass das Kostenfestsetzungsver-

fahren ohne § 15a RVG mit einer materi-
ell-rechtlichen Prüfung belastet werde,
soweit Rahmengebühren anzurechnen
seien. Diese Begründung spreche ge-
rade gegen eine bloße Klarstellungs-
funktion von § 15a RVG. Vielmehr habe
der Gesetzgeber mit der Neuregelung
den Zweck verfolgt, die von ihm nicht
bedachten Auswirkungen der Anrech-
nungsvorschriften für die Zukunft zu
korrigieren. Dies zeige sich auch daran,
dass der Gesetzgeber davon abgese-
hen hat, eine von § 60 Abs. 1 Satz 1
RVG abweichende Überleitungsrege-
lung zu treffen.

KG, Beschluss vom 10.09.2009 – Az.:
27 W 68/09

(Eike Böttcher)
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„… höre [ich] das Gerede über ‚marode’
DDR-Betriebe und die Unfähigkeit sozia-
listischer Wirtschaftsführung, dann kann
ich nur zornig werden und weiß, dass
uns die neuen Herren Lebensleistung
ausreden wollen“. Das schrieb ein frühe-
rer DDR-Bürger und bringt damit das
Empfinden vieler, vor allem älterer Ost-
deutscher 20 Jahre nach dem Mauerfall
zum Ausdruck, nicht in der Bundesrepu-
blik Deutschland angekommen zu sein,
sich diffamiert, ja ihrer „Lebensleistung“
beraubt zu fühlen. 

Damit ist das Thema umrissen – und of-
fenbart etwas zutiefst Irritierendes. 

Dem zugrunde liegt, dass der Autor die
eigene „Lebensleistung“ an die Existenz
der DDR und so an das sozialökonomi-
sche System „Sozialismus“ gekoppelt
sieht. So liegt nahe, den Systemunter-
gang mit dem „Untergang“ der eigenen
Arbeitsleistungen zu identifizieren – eine
Sichtweise, die ich als ebenfalls früherer
DDR-Bewohner nicht teile; übrigens mit
anderen. Wolfgang Böhmer, zu DDR-
Zeiten Mediziner, heute Ministerpräsi-
dent von Sachsen-Anhalt sagt: „Die per-
sönliche Lebensleistung ist etwas, wor-
auf man unter unterschiedlichsten politi-
schen Bedingungen immer stolz sein
kann. Wenn die persönliche Lebenslei-
stung nur an der Leistung des Staates
und seinen Eigenschaften gemessen
wird, tut man dem einzelnen oft Un-
recht“. Danach täte sich der Schreiber
der Eingangszeilen selbst Unrecht. 

Diese Zeilen offenbaren ein subjektives
Empfinden im politischen Hier und
Heute. Das Irritierende daran: Neue Her-
ren? Warum überhaupt Herren? Die
Worte deuten eine absonderliche, verrä-
terische Unterwürfigkeit an. Und eröff-
nen Einblicke in einen bedenklichen Be-
wusstseinszustand: Wenn es neue Her-
ren gibt, dann muss es alte gegeben ha-
ben! Wäre es anders, käme der Begriff
„Herren“ gar nicht ins Spiel; man muss

ihn früher verinnerlicht haben, soll er
heute als Argumentationsmuster die-
nen. Damit ist klar, dass sich „alten Her-
ren“ auf die untergegangen DDR bezie-
hen müssen; worauf sonst? So tritt un-
abhängig von der politischen Form
„DDR“ oder „BRD“ das Phänomen der
„Unterwürfigkeit“ auf; deshalb, weil
„Herren“ nur Herren sind im Verhältnis
zu „Knechten“.

Dass das Gefühl heutiger Benachteili-
gung aus einem  Minderwertigkeitskom-
plex der neuen Bundesbürger gegenü-
ber den alten herrührt, ist auch richtig.
Umfragen belegen, dass sich 18 Pro-
zent der Menschen in den neuen Län-
dern der Unterschicht zuordnen,
während dies in den alten Ländern nur
drei Prozent tun. 

Jedoch - das Problem liegt tiefer: In der
DDR war die „Machtfrage“ und damit
die Unterordnung unter das „System“
die alles entscheidende! Da kannten die
Machthaber keinen Spaß – wie Belegen
der BStU und Zitaten von Stasi-Chef
Mielke zu entnehmen ist. Nicht zu ver-
gessen: Viele vormalige DDR-Bürger re-
spektive ihre Eltern wurden in einer er-
sten Diktatur sozialisiert – dem National-
sozialismus. So waren DDR-Bürger
durch Erziehung, Sozialisation und Le-
benserfahrung an starke Ein- und Unter-
ordnung unter eine „Macht“, unter die
Herrschaft der Partei, die „immer recht“
hatte, geprägt. 

Zugleich nahm die „Macht“ vieles ab –
Entscheidungen, Verantwortung: Man
lebte unfrei, aber kommod; der Lebens-
weg war vorgezeichnet. Ich erinnere
mich an eine Reportage in einer Illu-
strierten über junge Leute – er ist Fach-
arbeiter, sie Studentin der Pädagogik,
geheiratet wird im März, der Ehekredit
ist schon beantragt, die Neubauwoh-
nung am Einsatzort der Frau angemel-
det, ebenso der Trabant, usw. … All
dies affirmierte den Herrschaftsan-

spruch, die politische Macht des Sy-
stems. DDR-Bürger waren im diesem
Sinne „Knecht“; und sind es offenbar
vielfach immer noch.

Der deutsche Jude Erich Fromm unter-
suchte die faschistische Diktatur, wobei
ihn – deshalb sind seine Studien hier
von Bedeutung und nicht deshalb, um
Parallelen zwischen beiden Totalitaris-
men zu ziehen – deren Psychogramm
interessierte. In einem 1941 erschienen
Buch Escape from Freedom macht er
sich grundlegende Gedanken über die
psychologischen Voraussetzungen, Ge-
fährdungen und Chancen von Freiheit
und Demokratie. 

Im Vorwort schreibt er: „Die These die-
ses Buches lautet, dass der moderne
Mensch, nachdem er sich von den Fes-
seln der vorindividualistischen Gesell-
schaft befreite, die ihm gleichzeitig Si-
cherheit gab und ihm Grenzen setzte,
sich noch nicht die Freiheit - verstanden
als positive Verwirklichung seines indivi-
duellen Selbst - errungen hat; das heißt,
dass er noch nicht gelernt hat, seine in-
tellektuellen, emotionalen und sinnlichen
Möglichkeiten voll zum Ausdruck zu
bringen. Die Freiheit hat ihm zwar Unab-
hängigkeit und Rationalität ermöglicht,
aber sie hat ihn isoliert und dabei ängst-
lich und ohnmächtig gemacht. Diese
Isolierung kann der Mensch nicht ertra-
gen, und er sieht sich daher vor die Al-
ternative gestellt, entweder der Last sei-
ner Freiheit zu entfliehen oder voranzu-
schreiten zur vollen Verwirklichung jener
positiven Freiheit, die sich auf die Einzig-
artigkeit und Individualität des Men-
schen gründet.“

Der Terminus der „vorindividualistischen
Gesellschaft“ verblüfft ob seiner Präzi-
sion; er ist der andere Begriff für die kol-
lektivistische Gesellschaft der DDR, die
„Sicherheit gab“ und „Grenzen setzte“.
Als „ängstlichen und ohnmächtigen“ In-
dividuen ist es manchen Ex-DDR-Bür-

Forum
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gern weiterhin verwehrt, „voranzu-
schreiten zu jener positiven Freiheit“ –
sie traten dagegen die Flucht ins Nostal-
gische, ins politische Beharren, ins Indi-
viduell-Destruktive an. Die eigentlich
falsche Übersetzung des englischen Ti-
tels „Escape from Freedom“ als „Furcht
vor der Freiheit“ geht in diesem Fall gar
nicht in die Irre: Es geht heute wie da-
mals um die Furcht vor der „Last der
Freiheit“; einer Freiheit, in die die Men-
schen mit dem Zusammenbruch des
Sozialismus zum Teil widerwillig entlas-
sen wurden und mit der sie als „gelernte
DDR-Bürger“ nicht oder schlecht umzu-
gehen vermögen: Das „Knechtige“ mel-
det sich zu Wort; nur: Es fehlen die
Schutz gebenden „Herren“, unter deren
Fittichen man sich wärmte! 

An anderer Stelle sagt Fromm: „Wenn-
gleich dieses Buch eher eine Diagnose
als eine Prognose […] bietet, kommt es
doch zu Ergebnissen, die unser Handeln
beeinflussen können, denn nur wenn wir
die Gründe für die totalitäre Flucht vor
der Freiheit erkennen, können wir uns so
verhalten, dass wir die autoritären Kräfte
besiegen.“

Diese Erkenntnis kommt für einige der
hier in Rede stehenden Menschen zu
spät. Sie sind zum einen zu alt, um sich
zu grundlegend zu ändern; und sie wol-
len es auch nicht. Zum zweiten ist die
Gelegenheit dafür vorbei - denn was
hätte „die autoritären Kräfte besiegen“
können? Dazu hätte man durch die Ka-
tharsis des Oktober 1989 gehen müs-
sen. Nur eine Teilnahme an dieser
„DDR-Revolution“, ein Aufbegehren ge-
gen die damals Mächtigen hätte das
„Knechtige“ von diesen Menschen neh-
men können. Aber diese Gelegenheit
der Selbstbefreiung ist vorbei.

„Vorbei“– dann könnte man ja die Sache
auf sich beruhen lassen. Wenn da nicht
Folgendes wäre: „Freiheit - nicht so
wichtig, meinten 16- bis 17-Jährige […].
Jeder dritte ostdeutsche Schüler, aber
auch viele im Westen, würden der Frei-
heit eine soziale Rundumversorgung
vorziehen […] Kein Wunder, haben die

Schüler in Ost wie West doch nur mini-
malistische Diktatur-Kenntnisse. In der
DDR, so sagen vor allem die Schüler im
Osten, waren soziale Sicherheit, Schule,
Arbeit, Gesundheitswesen besser; jeder
Zweite meint, sogar die Umwelt war
sauberer, weil es doch viel weniger
Straßen und Autos, dafür aber „Sero“
(staatliche Sekundärrohstoffverwertung)
gab! Die jungen Leute sehnen sich nach
einer sozial verklärten DDR zurück, die
es so nie gab …“.1

Wird das Misstrauen gegenüber der
Freiheit gar vererbt? Jedenfalls ist mit
Fromm zu folgern, dass die von ihm be-
obachteten Fluchtmechanismen aus der
Freiheit auch in modernen bürgerlichen
Gesellschaften latent vorhanden sind
und folglich unsere Demokratie der Ge-
fahr eines – auch durch die Ignoranz ge-
förderten – Abgleitens ins Totalitäre aus-
gesetzt ist. Dem kann nur dadurch be-
gegnet werden, dass den Menschen die
Möglichkeiten eingeräumt werden, ihre
potenziellen Fähigkeiten zur Freiheit
entwickeln zu können. Politik und Ge-
sellschaft sind gefordert, Bedingungen
herzustellen, die diese positive Entwick-
lung des Individualcharakters ermögli-
chen – ein genuines Anliegen auch für
den „Anwalt der Freiheit“, indem er zum
einen die - grundgesetzlichen - Frei-
heitsrechte verteidigt und zum anderen

sich der Lehren aus der Vergangenheit
bewusst bleibt! Das Eine hat viel mit
dem Anderen zu tun…

Wenn es eine Schlussfolgerung aus den
Jubelfeiern zum 20. Jahrestag des Mau-
erfalles gibt, dann diese! 

Der Autor ist wissenschaftlicher Publizist
in Berlin

Leserbriefe
Ich lese mit Interesse das Berliner An-
waltsblatt und habe dabei schon aller-
hand nützliche Erkenntnisse gewonnen.

Im Zusammenhang mit der elektroni-
schen Signatur sollte jedoch der Hin-
weis erfolgen, dass dieses Angebot
(vorgestellt im Anwaltsblatt 10/2009, S.
380) ausschließlich für die Nutzer von
Windows-PC möglich ist; eine Verwen-
dung auf Apple-Computern ist nicht
möglich (eigene Erfahrung dazu liegt
vor). Bei aller Hochachtung vor dem
technischen Service ist es eben doch
beachtlich, dass er nicht für alle nutzbar
ist.

Beate Dingler
Rechtsanwältin

Forum
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Elektronischer
Rechtsverkehr:

Mahnanträge ohne
elektronische 

Signatur
DATEV „Phantasy“ unterstützt

Barcode-Verfahren

Seit Dezember letzen Jahres müssen
Mahnanträge von Anwälten bekanntlich
in maschinenlesbarer Form erstellt wer-
den. Die komfortabelste Variante dafür
ist das vollelektronische Verfahren, das

eine qualifizierte elektronische Signatur
erfordert. Wer allerdings auf die Verwen-
dung einer zertifizierten Signaturkarte
verzichten möchte, kann auch das so
genannte „Barcode-Verfahren“ nutzen.
Dabei erfasst die Rechtsanwältin/ der
Rechtsanwalt den Mahnantrag in einem
Online-Formular, welches nachher aus-
gedruckt und unterschrieben an das
Mahngericht gesandt wird. Dort werden
die übermittelten Daten über einen Bar-
code wieder in elektronischer Form auf-
bereitet. Bislang mussten die Antrags-
daten dazu im Internet neu erfasst wer-
den, auch wenn sie in den Systemen der
Kanzlei bereits digital vorlagen. 

Die Kanzleisoftware „Phantasy“ der 
DATEV eG  verspricht hier nun eine Er-
leichterung: Mahnanträge mit Barcodes
lassen sich direkt aus dem Programm
erzeugen. Dies bietet den Vorteil, dass
die Antragsdaten wie Antragsteller, An-
tragsgegner, Forderungen etc. direkt
aus dem System übernommen werden
können. Der Barcodeantrag besteht aus
einem Anschreiben (“Deckblatt”), der
Klarschriftdarstellung der Barcode-Sei-
ten und einer oder mehrerer Barcode-
Seiten. Das Programm verwendet dafür
das gleiche Datensatzformat, in dem der
Mahnantrag auch bei Einreichung über
das Internet erstellt wird. Die Seitenein-
stellungen, Schriften, Barcodeblock-
größen und Spaltengröße sind entspre-
chend  den Vorgaben normiert.

Dazu müssen Nutzer von DATEV „Phan-
tasy“ allerdings einige Einstellungen
vornehmen: So ist zunächst eine Kenn-
ziffer für den elektronischen Datenaus-
tausch (EDA) in den Kanzleidaten zu
hinterlegen. Zudem muss in der Akten-
verwaltung eine Akte mit einem Gläubi-
ger (Mandant) und mindestens einem
Schuldner (Gegner) angelegt sowie im
Forderungskonto eine Forderung für
diese Akte erfasst sein. Dazu wird dort
die Maßnahme „Mahnbescheid“ ange-
stoßen, aus der sich dann über die
Komponente „EDA-Mahnverfahren“ der
Barcode-Mahnbescheidsantrag ausfer-
tigen lässt.

Thomas Vetter/ DATEV-Mitteilung

Münchener Handbuch 

des Gesellschaftsrechts 

Band 3: Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung

C. H. Beck Verlag
3., neu bearbeitete Auflage 2009. 
LXXIII, 1733 S. In Leinen148,00 EUR, 
ISBN 978-3-406-57481-8. 

Durch das Ge-
setz zur Moder-
nisierung des
GmbH-Rechts
und zur Bekäm-
pfung von Miss-
bräuchen (Mo-
MiG) hat das
GmbH-Recht die
grundlegendsten
und tiefgreifend-
sten Änderungen
seit der Novelle
von 1980 erfah-

ren. Nicht unwesentliche Änderungen
haben in den letzten Jahren schliesslich
auch Änderungen des Aktienrechts, des
Bilanzrechts, des Registerrechts und
des Steuerrechts mit sich gebracht. Vor
diesem Hintergrund verwundert es
nicht, dass die Flut der Neuerscheinun-
gen zum GmbH-Recht derzeit kaum
mehr zu überblicken ist. Zweifellos eines
der Standardwerke zum GmbH-Recht
ist das Münchener Handbuch des Ge-
sellschaftsrechts, das nunmehr in 3. Au-
flage erschienen ist. Dem Anspruch ei-
ner Gesamtdarstellung folgend behan-
delt es sämtliche Stadien im Leben der
GmbH – von der Gründung bis zur
Beendigung – und berücksichtigt ferner
das jeweilige Bilanz-, Steuer-, Arbeits-,
Insolvenz- und Kartellrecht. Von seiner
Zielrichtung her wendet sich das Werk
an Praktiker des Wirtschaftsrechts, ins-
besondere an Rechtsanwälte, Notare,
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer,

Büro&Wirtschaft / Bücher
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aber auch an Kaufleute, Fondsverwalter,
Treuhänder, Gesellschafter und Ge-
schäftsführer. All diesen kann das Mün-
chener Handbuch des Gesellschafts-
rechts nur wärmstens empfohlen wer-
den. Im Vergleich zur Vorauflage haben
die weitreichenden Änderungen im
GmbH-Recht eine umfassende Überar-
beitung erforderlich gemacht. Diverse
Abschnitte – vornehmlich diejenigen, die
von den jüngsten Reformen besonders
stark betroffen waren, d.h. diejenigen
betreffend Entstehung, Kapital und Bi-
lanz – sind gänzlich neu geschrieben
worden. Neu aufgenommen wurden zu-
dem detaillierte Ausführungen zur neuen
Rechtsformvariante der GmbH, der Un-
ternehmergesellschaft (haftungsbe-
schränkt), sowie – insbesondere mit
Blick auf die zunehmende Internationali-
sierung der Beratungspraxis – zur kom-
menden Rechtsform der Europäischen
Privatgesellschaft (SPE).

Dr. Jochen Lux, Rechtsanwalt, Berlin

Dr. Wolfdieter Küttner

Personalbuch 2009
C. H. Beck Verlag, 
16. Auflage 2009, 2.784 Seiten mit 
Personal-DVD 2009, 119,00 EUR, 
ISBN 978-3-406-57812-0

Das bewährte
Personalbuch
2009 arbeitet
anhand von 400
Stichwörtern die
gesamten ar-
beits- und per-
sonalrechtlichen
Themen ab. Es
findet sich eine
umfassende und

vernetzte Darstellung der Stichworte
aus der arbeitsrechtlichen, lohnsteuer-
rechtlichen und sozialversicherungs-
rechtlichen Sicht wieder. Zusätzlich sind
die wichtigsten Stichworte zum organi-
satorischen Betriebsverfassungsrecht
verarbeitet.

Das jährlich neu erscheinende Personal-
buch ist „das Ei des Kolumbus“. Es ist
wie ein Lexikon aufgearbeitet und liefert
zu jedem Stichwort die richtige Antwort.
Auf diese Weise wird die gewaltige
Stoffmenge präzise und übersichtlich
verarbeitet. Schnell und sicher sind ver-

schiedenste arbeitsrechtliche Probleme
aufgearbeitet. Dabei behält man jeder-
zeit die Übersicht.

Das Personalbuch 2009 hält weiterhin
den Standard. Aus diesem Grunde ist es
ein unverzichtbarer Begleiter für die täg-
liche arbeitsrechtliche Praxis.

Stephan Lofing
Fachanwalt für Miet- 

und Wohneigentumsrecht

Klemm, Kornbichler / Löw /

Ohmann-Sauer / Schwarz / Ubber

(Hrsg.)

Beck´sches Formularbuch 
Arbeitsrecht
Handbuch

C. H. Beck Verlag
2., aktualisierte und erweiterte Auflage 2009.
Mit CD-ROM. XXXIV, 1603 Seiten in Leinen
ISBN 978-3-406-57570-9.

Als unverzicht-
bare Arbeitshilfe
ist das Formular-
handbuch - jetzt
in der 2. Auflage
- aus keiner ar-
beitsrechtlichen
Anwaltsbiblio-
thek mehr weg-
zudenken. Ins-
besondere die
Erweiterung  um
neue Kapitel z.B.
zur „Mitbestim-

mung auf Unternehmensebene“ oder
zur „Compliance im Arbeitsrecht“ sowie
die Integration  neuer Formulare „Be-
triebsvereinbarung- Betriebliches Ein-
gliederungsmanagement“ sowie –der-
zeit mehr als aktuell und für die anwaltli-
che Praxis wichtig- die „Individualver-
einbarung zur Einführung von
Kurzarbeit“ ist hier als „benutzerfreund-
lich“ hervorzuheben. Zudem berück-
sichtigt die Neuauflage jüngste BAG-
Entscheidungen zur AGB-Kontrolle im
Arbeitsrecht sowie die wegweisende
EuGH-Entscheidung zu den neuen
Grundsätzen der Urlaubsabgeltung und
-übertragung bei lang anhaltender
Krankheit eines Arbeitnehmers. Als um-
fangreicher Fundus an Muster- und For-
mulartexten versehen mit ausführlichen
Anmerkungen – verfasst von Praktikern

für Praktiker – ist das Formularhand-
buch nur zu empfehlen.

Ina Thimm
Rechtsanwältin / Wirtschaftsmediatorin

Artur-Axel Wandtke

Urheberrecht
de Gruyter Lehrbuch, Berlin 2009
2009. XXVIII, 390 Seiten. Broschur.
29,95 EUR
ISBN 978-3-89949-565-2

Ein schönes,
kluges Buch. Als
Lehrbuch ge-
dacht aber es ist
weit mehr. Von
den Anfängen
des Urheber-
rechts, den klas-
sischen bis hin
zu den moder-
nen Fragen, wie
Urheberrecht

und Internet, Softwareschutz, Urheber-
vertragsrecht, Verwertungsgesellschaf-
ten, Einigungsvertrag, Urheberstrafrecht,
Internationales Urheberrecht und Kolli-
sionsnormen, wird alles behandelt. Alle
Probleme und die entsprechenden Re-
gelungen des Gesetzes und der Theorie
werden verständlich dargestellt, der je-
weilige historische Hintergrund der Nor-
men aufgezeigt und die herrschende
Lehre mit der Rechtssprechung vergli-
chen und diskutiert. Es fordert die Leser
zum Mitdenken auf und man kann die
Erläuterung zur Rechtsprechung, auch in
ihrer Entwicklung, sehr gut für eigene
Schriftsätze oder Argumentationen ver-
wenden. Eine sehr übersichtliche, im
Text eingebaute Fallsammlung mit der
jeweiligen Lösung, noch im Text, lockern
auf und machen das Gelesene, Gelernte
für sich selbst überprüfbar. Fragestellun-
gen am Ende eines jeden Kapitels sollen
dem Leser die Sicherheit geben, das er-
fasste Wissen verstanden zu haben. Ein
guter Handapparat und die sehr gute
Gliederung vervollständigen das Werk.
Ich kann das Buch nur empfehlen.  Kurz
und bündig ist alles da, was man in der
Praxis benötigt, verwendbar als Kom-
mentar und es befähigt, in der theoreti-
schen Diskussion mitzureden.

Dr. Andreas Henselmann
Rechtsanwalt

Bücher
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Termine

430 Berliner Anwaltsblatt 11/2009

21.11. Anwaltliche Dienstleistung im Bereich der Hans Christian Blum RAK Brandenburg i.K.m. DAI
Testamentsvollstreckung www.rak-brb.de

www.anwaltsinstitut.de

21.11. Expertenseminar zum Unterhaltsrecht: Tendenzen Helmut Borth DeutscheAnwaltAkademie
der BGH- Rechtsprechung zur Unterhaltsreform – www.anwaltakademie.de
Inhaltskontrolle von Eheverträgen – 
Bedarfsveränderungen – Wohnwert

21.11. Nichts anbrennen lassen: Ulrich Zirnbauer DeutscheAnwaltAkademie
Anspruchssicherung im Arbeitsrecht www.anwaltakademie.de

21.11. RVG Aktuell - Sabine Jungbauer RAK Brandenburg i.K.m. DAI
Prozesstaktik nach gebührenrechtlichen Aspekten www.rak-brb.de

www.anwaltsinstitut.de

21.11. Grundlagen und praktische Anwendung in Monika Wiesner Reno Berlin-Brandenburg
der Kostenfestsetzung, der PKH und Zwangs- www.reno-berlinbrandenburg.de
vollstsreckung (spez. f. Auszubildende, Wieder-
einsteiger u. Berufsanfänger)

21.11. Vergütungsantrag und Schlussbericht Katrin Verena Amberger DeutscheAnwaltAkademie
www.anwaltakademie.de

23.11. 33. Berliner Steuergespräch Berliner Steuergespräche e.V.
im Haus der Deutschen Wirtschaft www.berlinersteuergespraeche.de

23.11. Update RVG Gundel Baumgärtel Martin Filzek Seminare
www.filzek.de

24.11. 10. Praktikums- und Stationsstellenbörse Deutscher Anwaltverein 
im DAV-Haus www.anwaltverein.de

24.11. DAI Late Nite: Aktuelles Familienrecht III - Frank Götsche DAI
Gestaltungspotenzial beim Versorgungsausgleich www.anwaltsinstitut.de
nach neuem Recht

24.11. Das neue FamFG ab dem 01.09.2009 Monika Wiesner Fortbildungsförderverein
www.reno-berlinbrandenburg.de

24.11. Regionaltreffen der ARGE Anwältinnen: kulturelle Regionalgruppe Berlin/Branden-
Veranstaltung mit anschließendem Essen burg der ARGE Anwältinnen

www.dav-anwaeltinnen.de

25.11. Aktuelles aus dem Handelsregister - Forum Robin Melchior Fortbildungsförderverein
www.reno-berlinbrandenburg.de

25.11. DAI Late Nite: Aktuelles Steuerrecht IV - Bernd Rätke DAI
Kernprobleme der GmbH-Besteuerung www.anwaltsinstitut.de

25.11. Haftungsrecht der Rechtsanwältinnen Dr. Christian Köhler RAK Berlin
und Rechtsanwälte www.rak-berlin.de

25.11. Update Notarkosten (KostO) Gerhard Menzel Martin Filzek Seminare
Martin Filzek www.filzek.de

26.-28.11. Einführung in das Notariat - Grundlagen Seminar - Granata, Reno Berlin-Brandenburg
(spez. f. Auszubildende, Berufsanfänger u. Wank www.reno-berlinbrandenburg.de
Wiedereinsteiger) Wiesner

Terminkalender
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Veranstalter

Datum Thema Referent Veranstalter
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26.-28.11. Unternehmensnachfolge unter dem neuen Prof. Dr. H.-J. Priester DAI
Erbschaftsteuerrecht www.anwaltsinstitut.de

27.11. Der Rechtsanwalt, der Mandant und sein Wolfgang Gustavus RAK Berlin
Rechtschutzversicherer Michael Rudnick www.rak-berlin.de

27.11. Die Immobilie im Versicherungsrecht Oliver Meixner DeutscheAnwaltAkademie
www.anwaltakademie.de

27.11. Insolvenzrecht - Tätigkeit eines Treuhänders Frank Zindler ARBER-Verlag GmbH
www.arberverlag.de

27.11. Neuerungen im Personalvertretungsrecht des RiOVG Bundesvereinigung
Bundes und der Länder (Wiederholungsseminar) Dirk Lechtermann Öffentliches Recht

www.bör.de

27.11. Neues Recht & Aktuelle Rechtsprechung Per Theobaldt ARBER-Verlag GmbH
Sozialrecht SGB IV - XII www.arberverlag.de

27.11. Teilungsversteigerung bei und nach Ehescheidung Prof. Udo Hintzen DAI
www.anwaltsinstitut.de

27.-28.11. Öffentliche Auftragsvergabe in der    Dr. Olaf Otting DeutscheAnwaltAkademie
anwaltlichen Praxis www.anwaltakademie.de

27.-28.11. Typische Straftaten mit Bezug zum Arbeitsplatz Dr. Frauke Biester; DeutscheAnwaltAkademie
Niels G. Hoffmann www.anwaltakademie.de

28.11. Das Betäubungsmittelgesetz unter besonderer Olaf Franke RAV e.V.
Berücksichtigung der neuen Rechtssprechung www.rav.de

28.11. Die neue HOAI Dr. Ralf Averhaus DAI
www.anwaltsinstitut.de

28.11. Neues Recht & Aktuelle Rechtsprechung Dr. Michael Neumann ARBER-Verlag GmbH
ArbeitsförderungSGB II + III www.arberverlag.de

28.11. Steuerrecht kompakt DAI
www.anwaltsinstitut.de

30.11. Beendigung von Arbeitsverhältnissen im öffentlichen Jan Ruge Bundesvereinigung
Dienst durch Kündigung oder Aufhebungsvertrag Öffentliches Recht

www.bör.de

30.11. Die steuerlichen Belange Noerbert Ellermann, RAK Berlin
einer Rechtsanwaltskanzlei für Berufsanfänger Björn Ahrens, www.rak-berlin.de

Christine Seyerlein-Busch

01.12. DAI Late Nite: Aktuelles Arbeitsrecht IV - Dr. Stefan Lingemann DAI
Aktuelle Rechtssprechung zur Vertragsgestaltung www.anwaltsinstitut.de

sowie personen- und verhaltensbedingte Kündigung

01.12. Das BGB in der praktischen Anwendung (Aufbau Manuela Behrend Fortbildungsförderverein
von Grundlagen mit praktischen Beispielen insbes. www.reno-berlinbrandenburg.de

f. Berufsanfänger u. Wiedereinsteiger)

01.12. Zwangsvollstreckung im Mietrecht Tilo Müller AK WEG- und Mietrecht im BAV
www.berliner-anwaltsverein.de

01.12. Die Existenzgründung als Rechtsanwalt Wolfgang Gustavus, RAK Berlin
Jörg Schröder, www.rak-berlin.de

Frank Staenicke
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02.12. Insolvenzarbeitsrecht Johannes Graner Arbeitskreis Arbeitsrecht im BAV
www.berliner-anwaltsverein.de

03.12. DAI Late Nite: Aktuelles Medizinrecht IV - Dr. Martin H. Stellpflug DAI
Vertragsarztrecht im Wandel: Zulassungs- und www.anwaltsinstitut.de
vergütungsrechtliche Fragen

04.-05.12. Aktuelles Familienrecht: Dieter Büte DAI
Erste Konturen der Reformen www.anwaltsinstitut.de

04.-05.12. Praxisschwerpunkte Mietrecht Michael Reinke DAI
www.anwaltsinstitut.de

04.-06.12. 2. Einführungsseminar Mediationsausbildung Jutta Hohmann Mediation & Ausbildung Berlin
für alle Berufsgruppen www.mediation-ausbildung.de

04.12. Neues Recht und Aktuelle Rechtsprechung Dr. Patrick Gödicke ARBER-Verlag GmbH
Arzthaftungsrecht www.arberverlag.de

04.12. RVG 2009 (auch für Berufsanfänger) Herbert P. Schons RAK Berlin
www.rak-berlin.de

05.12. Praxisprobleme bei dem neuen GmbH-Recht Prof. Walter Böhringer Fortbildungsförderverein
www.reno-berlinbrandenburg.de

07.-08.12. Die aktuelle Rechtsprechung zum Beamtenrecht Helmut Schnellenbach Bundesvereinigung 
Öffentliches Recht
www.bör.de, www-boer-ev.de

07.12. Weiterbildung in Mediation – Familienmediation Frauke Decker Berliner Institut für Mediation
Joachim Hiersemann u.a. www.mediation-bim.de

08.12. DAI Late Nite: Aktuelles Familienrecht IV - Frank Götsche DAI
Zugewinnausgleich nach der Reform - www.anwaltsinstitut.de
Rechenbeispiele, Abgrenzungsfragen

09.12. Collaborative Law Prof. Dr. Andrea Budde AK Mediation im BAV
www.berliner-anwaltsverein.de

10.12. Personalvertretungsrecht VRiVG Johann Weber RAK Berlin
www.rak-berlin.de

11.-12.12. Upgrade Arbeitsrecht Bernd Ennemann, DAI
Dr. Hans-F. Eisemann www.anwaltsinstitut.de

15.12. Richter- und Anwaltschaft im Dialog:
Aktuelle Rechtsprechung des Kammergerichts Adalbert Grieß BAV
zum Verkehrszivilrecht www.berliner-anwaltsverein.de

04.01. Weiterbildung in Mediation – Familienmediation Christoph C. Paul Berliner Institut für Mediation
kostenfreier Informationsabend Sabine Zurmühl u.a. www.mediation-bim.de

15.01. Rechtssichere Aufstellung von Bebauungsplänen - Prof. Dr. Wilhelm Söfker Bundesvereinigung
Normalverfahren, vereinfachte und beschleunigte Öffentliches Recht
Verfahren -Möglichkeiten der Vorabgenehmigung www.bör.de, www.boer-ev.de
(§§ 33 BauGB), Planerhaltung, Normenkontrolle 
u. Präklusion

22.01. Weiterbildung in Mediation – Familienmediation Joachim Hiersemann Berliner Institut für Mediation
Einführungsseminar Christoph C. Paul u.a. www.mediation-bim.de

29.01. Erste Erfahrungen mit dem Prof. Dr. Dr. hc. Bundesvereinigung
Dienstrechtsneuregelungsgesetz Ulrich Battis   Öffentliches Recht

www.bör.de, www.boer-ev.de
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IInnsseerraattee

Kommunikationsstarker Anwalt
(32 J, prom., D/EN/PL)

3 J. (internat.) Projekterfahrung, würde aber auch gerne in
das juristische Tagesgeschäft (allgem. ZivilR, WirtschaftsR
oder StrafR) zurückkehren. Aufgrund meiner Moderations-
erfahrung repräsentiere ich Sie souverän und überzeugend -
ebenso als freier oder wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
Englisch und Polnisch verhandlungssicher. 

Tel.: 0152 - 249 609 02, Ihr-Mitarbeiter@email.de

Motivierter Arbeitsrechtler, 
40 Jahre, Prädikatsexamen, FA für Arbeitsrecht, mit über
10jähriger Berufserfahrung in der Beratung und engagierten
Vertretung mittelständischer Unternehmen im Arbeitsrecht
sowie im Handels- und Gesellschaftsrecht sucht aus un-
gekündigtem Anstellungsverhältnis neue Perspektive in ar-
beitsrechtlicher Boutique oder wirtschaftsrechtlicher Kanzlei
in Berlin. 

Zuschriften unter Chiffre AW 11/2009-1 an
CB-Verlag Carl Boldt, Postfach 45 02 07, 12172 Berlin

Steuerberatungskanzlei sucht
Rechtsanwalt/-innen zwecks Bürogemeinschaft. Umzug in
die „Oberbaum-City“ ist Anfang kommenden Jahres ge-
plant. Tel.: 030 29352390 oder E-Mail: kanzlei@zabel-stb.de

Rechtsanwalts- und Notariatskanzlei in herausragender
Lage direkt am Kurfürstendamm sucht ab sofort eine(n) 

junge(n) Kollegen/in 

(auch mit nur geringer Berufserfahrung) zur Anstellung, der/
die in einer kleinen, aber feinen, überwiegend grundstücks-
rechtlich ausgerichteten Kanzlei seine/ihre Chance sieht. 

Zuschriften unter Chiffre AW 11/2009-2 an
CB-Verlag Carl Boldt, Postfach 45 02 07, 12172 Berlin

Wir suchen zum weiteren Ausbau unseres familienrechtli-
chen Dezernates eine/n 

versierte/n Kollegen/in,

möglichst mit abgeschlossenem Fachanwaltslehrgang –
Fremdsprachenkenntnisse erwünscht. 

FIEDLER ZMIJA & PARTNER
z.Hd. RAuNotin Frauke Reeckmann-Fiedler

Lietzenburger Str.77, 10719 Berlin, Telefon 030-8804230
zentrale@fiedler-law.de • www.fiedler-law.de

Verbandsmanager

Rechtsanwalt und Diplom-Finanzwirt sucht zur Komplet-
tierung der Fallliste für den Fachanwaltstitel Steuerrecht
fallbezogene Mitarbeit in renommierter Anwaltskanzlei.
Fundierte Kenntnisse im Steuerrecht/Verfahrensrecht/
Verfassungsrecht vorhanden. Tel. 0151/18225934

Deutsch-Dänische Kanzlei (drei Anwälte) sucht Kollegen für 

Bürogemeinschaft.

Wir bieten ein großes Zimmer in erstklassig saniertem Alt-
baubüro am Kurfürstendamm. Mitnutzung von Konferenz-

räumen und Sekretariat ist selbstverständlich möglich.

Bang + Regnarsen, RA Dr. Christian Kohlhoff: 
Tel. 030 88 71 95 20, ck@br-law.de

Top sanierte Büroeinheit, komplett ausgestattet
mit neuer Netzwerkverkabelung, Elektroinst. neu, Parkett,
Stuckdecken, 7 Zi., ca. 176 m2, zentrale Lage, 5 Minuten
vom U-Bahnhof Walter-Schreiber-Platz, auch als Gemein-
schaftsbüro nutzbar, provisionsfrei direkt von der Verwal-
tung, � 030 34628177

Zivilrechtlich ausgerichtete Kanzlei (Bürogemeinschaft einer
Rechtsanwältin und Notarin sowie eines Rechtsanwalts) bie-
tet

1 oder 2 Zimmer (ca. 25 m2 und ca. 10 m2)

einzeln oder auch zusammen und auf Wunsch möbeliert in
repräsentativem Altbau in bevorzugter Citylage (Ku-Damm
Seitenstraße) zur Untermiete an. Mitbenutzung vorhandener
Infrastruktur (Sekretariat, Kopierer, Telefonanlage) ist mög-
lich. Preisvorstellung je nach Umfang der gewünschten Nut-
zung liegt bei mtl. 350,00 € bis 1.100,00 € (inkl. Betriebs-
und Heizkosten zzgl. MwSt.).

Telefon (0 30) 21 91 37 33

RA (Erb-, Gesellschafts- u. Schadensrecht),
Notar u. Mediator bietet Kollegin/Kollegen mit eigenem
Mandantenstamm zur Zusammenarbeit u. a. auf dem Gebiet
des Erbrechtes und auch zur wechselseitigen Urlaubsver-
tretung in modernen Räumen in Citylage.

www.uwescharnhorst.de Tel: (030) 882 49 31
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Einzelkanzlei Nähe Kurfürstendamm/
Konstanzer Str. in Berlin Wilmersdorf 
zu veräußern. Fax (030) 323 28 43

Wir sind eine mittelständische Rechtsanwalts- und Nota-
riatskanzlei mit wirtschaftsrechtlicher Ausrichtung und su-
chen qualifizierte 

Rechtsanwältinnen / Rechtsanwälte

mit Berufserfahrung, eigenem tragfähigen Mandantenstamm
und Spezialisierung im Bereich

Bau- und Immobilienrecht.

In besonderem Maße sind wir an der Aufnahme erfahrener
Notarinnen / Notare interessiert. Wir bieten Quereinsteigern
attraktive Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit. 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:

Wollmann & Partner GbR
Rechtsanwälte und Notare

Herrn Rechtsanwalt und Notar Michael Ch. Bschorr
Meinekestraße 22, 10719 Berlin

Telefon: 030/88 41 09-0
E-Mail: bschorr@wollmann.de,

www.wollmann.de

Repräsentative Büroräume
in bester City-West-Lage

Langjährig bestehende Rechtsanwaltskanzlei mit Notariat
bietet in der

Tauentzienstrasse (ggü. KaDeWe)

nach gerade abgeschlossener vollständiger Modernisierung
in gehobenem Standard im Stuckaltbau verschiedene Ein-

heiten (1 bis 8 Räume) nebst Konferenzraum zur Unter-
miete für Rechtsanwalt, Steuerberater, WP. 

Gegenseitige berufliche Unterstützung sowie gemeinsame
Aussendarstellung in einem angenehmen Betriebsklima

sollte selbstverständlich sein.

Kontakt: RA u. Notar Albrecht, Tel: 030 213 10 91  

Büroräume am Kurfürstendamm
Zivilrechtlich ausgerichtete Anwaltskanzlei in bester Kurfürs-
tendamm-Lage bietet einen Büroraum (17 m2) für eine/n Kol-
legin/Kollegen ab sofort. Der Büroraum kann auch möbiliert
zur Verfügung gestellt werden. Nutzung der Kanzleiinfra-
struktur (inkl. Mitarbeiter) optional möglich. 

Zuschriften an: Ku-Damm-Kanzlei@web.de Nachmieter für 
Kanzleiräume Rankestraße 9

in Charlottenburg ab 1. Januar 2010 gesucht. 162,73 m2 in
aufwändig und stilvoll hergerichtetem Altbau, 3 wunder-
schöne große und 1 kleiner Arbeitsraum, 2 WC, Küche, Bal-
kon. 1. Etage, Aufzug, Fassade und Treppenhaus werden
derzeit erneuert. 
Kaltmiete € 9,–/m2, Nebenkosten warm € 2,65/m2.

Rechtsanwalt Dr. Eberhard Hoene · Tel. (030) 880 40 00

Engagierte Rechtsanwältin, 13 Jahre Berufs-
erfahrung, noch Sozia, bietet freie Mitarbeit

Schwerpunkte: Straf,- Ordnungswidrigkeiten- und Arbeits-
recht. Kontakt: 0176/64637870

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Miet- u. WEG-Recht bietet
Kollegin/Kollegen

Bürogemeinschaft

zur gegenseitigen Vertretung, Erfahrungsaustausch und evtl.
Kooperation in kollegialer Arbeitsatmosphäre. Repräsenta-
tive Büroräume in Ku’Damm-Seitenstraße. 

Denkbar ist auch eine 

Freie Mitarbeit

ggf. unter Nutzung der räumlichen Kapazitäten als Büroge-
meinschaft. Tel.: (030) 890 49 700

Mehrere Räume in ausgesprochen repräsentativer
Praxis in einem wunderschönen Altbau unmittelbar in der
City am Kurfürstendamm zwischen Uhland- und Joachim-
staler Straße werden zu Beginn des Jahres 2010 frei. Infra-
struktur mit moderner Technik ist gegeben; Sekretariats-
dienste werden angeboten.

Telefon: 0172 301 78 90

Verkaufe NJW 1991-2004 u. FamRZ 1983-2006,
gebunden, sehr guter Zustand, VB 500,– €. 

Tel. (030) 791 54 77

Notar (65 Jahre) 
sucht jüngere/n Kollegen/in,

der/die schon Notar ist oder bald Notar werden möchte zur
Zusammenarbeit zwecks Übernahme des Notariats in 5 Jah-
ren. Bürozimmer (25 m2) in City-Lage Nähe Kudamm vor-
handen mit zwei separaten Arbeitsplätzen, Warteraum, Sozi-
alraum, Herren- und Damentoilette etc.

Zuschriften unter Chiffre AW 11/2009-4 an
CB-Verlag Carl Boldt, Postfach 45 02 07, 12172 Berlin

Leibnizstraße 59 / Nähe Kudamm
Im repräsentativen Altbau, erste Etage, Fahrstuhl, Parkett/
Stuck, wird ein Büroraum frei und zwar zwecks Zusammen-
arbeit in Bürogemeinschaft.
Gabriele Volmary, Fachanwältin für Familienrecht
Leibnizstr. 59, 10629 Berlin, Tel. 32 70 38 27, Fax: 32 70 38 29
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Lassen Sie Ihr Notariat zum Jahreswechsel ausklingen?

Junge Rechtsanwältin sucht

NOTAR (m/w),

dessen Notariatsverwaltung sie 
außerhalb seiner Kanzlei durchführen darf 

und der ihr evtl. auch beratend zur Seite steht.

Gerne übernehme ich auch Kleinnotariate 
und/oder schwierige Abwicklungen.

Zuschriften unter Chiffre AW 11/2009-6 an
CB-Verlag Carl Boldt, Postfach 45 02 07, 12172 Berlin

Fachanwälte für Sozialrecht und angehende Fachanwälte
für Medizinrecht 

suchen weitere Partner
zur Gründung einer Kanzlei mit medizinrechtlichem

Schwerpunkt in Mitte/Prenzlauer Berg mit der langfristigen
Perspektive einer Sozietätsgründung.

Telefon: 030 44 32 45 00
E.Mail: t.wessels@anwaltskanzlei-wessels.de

Nähe Winterfeldtplatz/Schöneberg bieten wir
in renoviertem Altbau (300 qm) einer Kollegin/Kollegen ab
1.1.2010 einen attraktiven Büroraum, wegen des Ausschei-
dens einer Kollegin nach 18 Jahren gemeinsamer Tätigkeit
an. Mitbenutzung des Sekretariats und der Gemeinschafts-
räume möglich und erwünscht.

Tel.: (030) 23 55 23 55 oder 0162 19 50 609 
Rechtsanwalt Peter Feldkamp
info@strafverteidigungen.eu

Fachanwältinnen und Notarin suchen
für ihre alteingesessene Fachkanzlei für Familien- und 

Erbrecht Kolleginnen/Kollegen für spätere Nachfolge

mit und ohne eigenen Mandantenstamm, jedoch mit 
fundierter Berufserfahrung und Spezialisierung.

Zuschriften unter Chiffre AW 11/2009-7 an
CB-Verlag Carl Boldt, Postfach 45 02 07, 12172 Berlin

Hackescher Markt

Zentraler Büroraum zur Untermiete

RA bietet repräsentatives und helles Altbau-Büro mit 
Parkett, Flügeltür, Besprechungsraum und Aufzug zwischen

Hackeschem Markt und Alex zur Untermiete. 
Gegenseitige Vertretung erwünscht.

RA Rogge – Tel.: (030) 28 09 71 71
mail@kanzlei-rogge.de

Neu gegründete Bürogemeinschaft vermietet ab 01.01.2010 

Büroraum nähe Wittenbergplatz 
zzgl. Sekretariat und Besprechungsraum zur gemeinsamen
Nutzung. 

Interessenten bitte melden unter anwalt@rechtsklarheit.de

Bürogemeinschaft im Friedrichshain mit angenehmer 
Arbeitsatmosphäre bietet Kollegen/in (RA, StB) schönen

Büroraum zur Untervermietung
(ab 280,00 €/netto).

RA Hermel -Tel.: 030 29044969
Mail: mail@rechtsanwalt-hermel.de

Repräsentativ und hochwertig ausgestattete Büroetage in
exellenter Lage und Nachbarschaft zu vermieten

Unter den Linden 36-38, 10117 Berlin

355 m2 im 3. Obergeschoss

nebenliegende großzügige Konferenzräume mitnutzbar

Anfrage zur Anmietung (provisionsfrei) bitte an

ABEGO Immobilienverwaltung GmbH
Mittelstraße 49 · 10117 Berlin

Tel.: (030) 24632-505 · Fax: (030) 24632-507
Mobil: 0163 6054 812 · Bernd.Goldhahn@abego-berlin.deRechtsanwalts- und Notariatskanzlei 

in Berlin Pankow
aus Altersgründen zu veräußern.

Zuschriften unter Chiffre AW 11/2009-3 an
CB-Verlag Carl Boldt, Postfach 45 02 07, 12172 Berlin

RA BIETET BÜROGEMEINSCHAFT

IN BESTER LAGE (GENDARMENMARKT) ZU ATTRAKTIVEN

KONDITIONEN – AUCH GEEIGNET FÜR STB, WP, NOTAR.

TELEFON (030) 86 39 49 10
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Der Bundesverband PHAGRO vertritt die ideellen und politischen Interessen des vollversorgenden pharmazeutischen Großhan-
dels gegenüber dem Gesetzgeber und den Ansprechpartnern in Wirtschaft, Politik und öffentlicher Verwaltung. Zum nächst-
möglichen Termin, spätestens zum 1.1.2010, suchen wir eine/n

Büroleiter/in

Der Schwerpunkt der Aufgabe liegt in der Übernahme aller anfallenden administrativen Aufgaben des Hauptstadtbüros, wie z. B.
Terminplanung,  Organisation von internen und externen Veranstaltungen, Korrespondenz nach Vorlage oder selbstständig, Do-
kumentation und Kontakt zu den Mitgliedsunternehmen.

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung, vorzugsweise als Reno-Gehilfe/in, gerne bereits mit einschlägiger Berufser-
fahrung. Sie scheuen sich nicht, in einem kleinen Team vielfältige Aufgaben bis hin zur Sacharbeit zu übernehmen. Sie beherr-
schen MS Office sicher und besitzen Organisationsgeschick, gute kommunikative Fähigkeiten, sicheres mündliches und schrift-
liches Ausdrucksvermögen. Englische Sprachkenntnisse sind erwünscht. Daneben erwarten wir von Ihnen eine engagierte
selbstständige und dienstleistungsorientierte Arbeitsweise sowie Belastbarkeit und Zuverlässigkeit.

Ihre aussagefähige Bewerbung mit frühestmöglichem Eintrittstermin schicken Sie bitte 
zu Händen von Frau Bernadette Sickendiek, 

PHAGRO | Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels e.V., Charlottenstraße 68, 10117 Berlin Mitte. 

Bieten 2 Büroräume, ca. 32 qm f. 460 € und 28 qm
f. 370 € warm. Parkett m. Balkon u. Aufzug. Mommsen-
straße Ecke Leibnizstraße. Wir sind eine Bürogemeinschaft
von drei Anwälten u. Patentanwalt. Öff. Recht, Verkehrs-
recht, Betreuungsrecht, Sozialrecht, Musterrecht. Gemein-
same Nutzung von Empfang und Wartebereich. 

Telefon 0172 9683596

Bürogemeinschaft in Friedrichshain/Mainzer Str.
sucht eine(n) nette(n) Kollegen/-in für 25 qm Zimmer ab
1.1.10. Schöne helle Räume, günstige Miete (340,– € warm),
auch für Berufsanfänger geeignet. Mitbenutzung der Infra-
struktur und des Besprechungsraums möglich und er-
wünscht. Telefon (030) 442 97 48

Rechtsanwältin sucht Kollegen/Kollegin zur 

Übernahme einer langjährig eingeführten und vorrangig
familienrechtlich ausgerichteten Anwaltskanzlei in
Templin (60 km nordöstlich von Berlin). Einarbeitung oder
zunächst Zusammenarbeit in Bürogemeinschaft kann ver-
einbart werden. Rechtsanwältin Iris Neumann Fischerstr. 4,
17268 Templin,Tel.03987/551890 Fax 03987/551891

Ein bis zwei Arbeitszimmer (45 qm bis 60 qm),

plus Sekretariats- und Empfangsbereich sowie plus Bespre-
chungszimmer in heller und schöner Altbauvilla, verkehrs-
günstig nähe Potsdamer Platz zu sehr günstigen Mietkondi-
tionen ab 01.01.2010 - in unserer Bürogemeinschaft: zwei
Anwälte, immobilienwirtschaftsrechtlich und arbeitsrechtlich
spezialisiert.  

Kontaktaufnahme bitte per E-Mail unter berlin_123@gmx.net
Anwaltsservice für  a l le  Fäl le

Ch. Schellenberg

Tel.: 030-757 64 033  Mobil: 0160-99 25 52 91

NOTARIAT
Junger Rechtsanwalt und Notar sucht 

Kooperation mit Notarkollegen,
die für ihr Notariat eine Nachfolgelösung suchen.

Zuschriften unter Chiffre AW 11/2009-5 an
CB-Verlag Carl Boldt, Postfach 45 02 07, 12172 Berlin

Promovierter Jurist (45) mit maßvollen Gehaltsvor-
stellungen sucht Stelle, gerne auch Teilzeit, als Mitarbeiter
in Kanzlei. Ich biete auch Unterstützung bei Veröffentlichun-
gen und sonst. wissenschaftl. Mitarbeit an.

Telefon 0175/ 653 25 24

BITTE BEACHTEN SIE DIE VERÄNDERTE ERSCHEINUNGSWEISE IM JANUAR/FEBRUAR:
DIE AUSGABE 1-2/2010 DES BERLINER ANWALTSBLATT ERSCHEINT ALS DOPPELHEFT IM FEBRUAR 2010.

DISPONIEREN SIE BEI INTERESSE DESHALB BITTE RECHTZEITIG

IHRE ANZEIGE NOCH IN DER DEZEMBER-AUSGABE 2009
ANZEIGENSCHLUSS FÜR HEFT 12/2009 IST AM 30. NOVEMBER 2009

CB-VERLAG CARL BOLDT |TEL. (030) 833 70 87 | FAX (030) 833 91 25 | MAIL: CB-VERLAG@T-ONLINE.DE
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Terminsvertretungen
an allen Gerichten in  Fürstenwalde, Strausberg,

Königs Wusterhausen und Frankfurt (Oder)

Rechtsanwälte Hilke1 · Reschke · Schmidt
1 RA Hilke ausgeschieden zum 31.05.2007

Eisenbahnstraße 140 Tel.: (03361) 69 32 40
15517 Fürstenwalde Fax: (03361) 69 32 50

Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Berlin und München

übernimmt Termins- und Prozessvertretungen aller Art:

CLLB München CLLB Berlin
Liebigstr. 21, 80538 München Dircksenstr. 47, 10178 Berlin
Tel.: (089) 552 999 50 Tel.: (030) 288 789 60
Fax: (089) 552 999 90 Fax: (030) 288 789 620

mail: kanzlei@cllb.de
web: http://www.cllb.de

Terminsvertretungen vor den

Amtsgerichten Zossen, Luckenwalde und
Königs Wusterhausen übernimmt

Rechtsanwalt Uwe Bamberg,
Fischerstraße 10, 15806 Zossen
Tel. 03377/33 05 31 Fax 03377/33 05 32

Terminsvertretungen 

an allen Amts- und Landgerichten

im Großraum Hannover/Braunschweig 

RA Michael Richter 

Friesenstr. 48a • 30161 Hannover
Tel.: (0511) 676 57 35 • Fax (0511) 676 57 36 

anwalt@kanzleirichter.de

Terminsvertretungen vor den Gerichten in

Cottbus, Lübben, Senftenberg und Guben
übernehmen

Bohn & Kollegen • Rechtsanwälte
Ostrower Wohnpark 2 • 03046 Cottbus

Telefon: 0355/3 83 24 30 • Fax: 0355/3 83 24 31

Terminsvertretungen

BRANDENBURG AN DER HAVEL

Terminsvertretung beim Amtsgericht und Arbeitsgericht 
sowie Brandenburgischen Oberlandesgericht

Rechtsanwälte Thomas Küppers     Romy Ortel

Kanzlei Scherbarth, Hergaden, Küppers & Partner GbR

Magdeburger Straße 21 Telefon: 03381/324-717
14770 Brandenburg Telefax: 03381/30 49 99

Wir übernehmen Termins- und Prozessvertretungen
aller Art an 11 Kanzleistandorten bundesweit:

Hamburg, Düsseldorf, Köln, Dortmund, Essen, Aachen,
München, Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart, sowie 

Frankreich (Paris), Italien (Rom) und Spanien (Alicante).

Kontaktaufnahme bitte über
RA Dr. Dirk Christoph Ciper, 

Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin, Tel. 030-8532064, 
E-Mail: RA.Ciper@t-online.de, www.Ciper.de

MIT EINER ANZEIGE

IN DER RUBRIK

„TERMINSVERTRETUNGEN“
SIND SIE BEI ÜBER

15.600 RECHTSANWÄLTEN

IN BERLIN, BRANDENBURG UND

MECKLENBURG-VORPOMMERN

PRÄSENT.

CB-Verlag Carl Boldt 
E-Mail: cb-verlag@t-online.de · � (030) 833 70 87

ANZEIGEN IM

BERLINER ANWALTSBLATT

...WERDEN BEACHTET!
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WIR SCHAFFEN MEHR
DIKTATE

RA-MICRO. Das Mehrwertprogramm

RA-MICRO Software GmbH - Heinrich-Hertz-Str. 1c - 14532 EUROPARC-Dreilinden 
Ein Unternehmen der Jurasoft Unternehmensgruppe

www.ra-micro.de

RA MICRO Anz-A4 RZ indd 7 20 08 09 16:43
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